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KO N TA K T 
Wir freuen uns über Reaktionen auf unsere Artikel, über Themenvorschläge und Meinungsäußerungen.
Tel: 22802-655,  Fax: 22802-420,  E-Mail: redaktion@kvhh.de

Liebe Leserin, lieber Leser!
Die medizinische Versorgung in den Praxen funktioniert 
auch ohne ePA, KIM und eRezept. Nicht die Digitalisierung 
macht die Patientinnen und Patienten gesünder, sondern 
die richtige Anamnese und Behandlung durch die Ärztinnen 
und Ärzte. 

Aus diesem Grund sollten digitale Anwendungen erst dann 
eingeführt werden, wenn sie vollständig marktreif sind. Ein 
positiver Schritt in Richtung erfolgreicher Digitalisierung ist 
das Projekt des ÄrztenetzesHamburg, digitale Anwendun-
gen der Gematik in einer Modellregion zu testen, bevor sie 
in ganz Deutschland eingeführt werden (siehe Seite 8). 

Dies gibt Hamburg und seiner Umgebung die Möglichkeit, 
die Entwicklung maßgeblich zu beeinflussen und sinnvolle 
Impulse zu setzen. 

Das Ergebnis wird dazu beitragen, die Akzeptanz digitaler 
Anwendungen in Hamburg und im gesamten Land zu erhöhen. 

Damit die Digitalisierung des Gesundheitswesens gelingt 
und für Patienten als auch für das Gesundheitspersonal von 
Nutzen ist, ist es von großer Bedeutung, dass die Politik in 
Zukunft die Bedürfnisse aus der Praxis hört.

Ihr John Afful,
Vorsitzender der KV Hamburg
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Das zerstört den  
Vertrauensraum
Das bisherige Interesse an der ePA war gering. Deshalb 
wird jetzt mit neuen Gesetzen die Freiwilligkeit verlas-
sen, und der Zwang kommt. Für Ärztinnen, Ärzte und 
Psychotherapeuten kommt die Verpflichtung, Behand-
lungsdokumentation und externe Berichte in die 
zentrale Akte einzustellen. Die Versicherten werden 
nicht mehr gefragt. Ihre Krankheitsdaten werden 
automatisch von der Wiege bis zur Bahre gespeichert. 
Ablehnung ist möglich, wie genau steht noch nicht fest. 
Laut Ankündigung sollen nur Inhaber moderner 
Smartphones, einer Kassen-APP und entsprechender 
PIN-Nummern die Akte „managen“ können, alle 
anderen nicht. Nur diese Patienten können selbst 
entscheiden, wer den Psychiatriebericht sehen soll. Bei 
den über 65-Jährigen sind mehr als 20 Prozent nicht 
Smartphone-affin. Menschen mit Einschränkungen 
oder geringen Sprachkenntnissen werden ebenfalls 
ausgegrenzt. Ärztinnen und Ärzte können keine Garan-
tie mehr für ihre Schweigepflicht geben, das zerstört 
den Vertrauensraum und die Grundlagen unserer 
Tätigkeit. Vertrauen in neue Anwendungen entsteht 
nur mit Freiwilligkeit auf allen Seiten.

Opt-out bei der 
elektronischen  
Patientenakte –  
ist das vertretbar?

Dr. med. Silke Lüder
Fachärztin für Allgemeinmedizin in Bergedorf und  
stellvertretende Vorsitzende der Freien ÄrzteschaftKünftig sollen alle Versicherten 

eine elektronische Patientenakte 
(ePA) bekommen. Wer das nicht 
will, muss widersprechen.  
Wir haben nachgefragt, ob das  
mit ärztlicher Schweigepflicht, 
Datensouveränität und Daten-
schutz vereinbar ist.  
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Die datenschutzrechtliche Bewertung der ePA liegt 
in der Zuständigkeit des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit. Anlässlich 
der Vorstellung seines Tätigkeitsberichts hat Herr Prof. 
Kelber im März 2023 mitgeteilt, dass er gegen eine Opt-
out-Lösung keine generellen datenschutzrechtlichen 
Einwände erhebt. 

Dem kann ich mich anschließen. Denn Artikel 9 
Datenschutz-Grundverordnung erlaubt eine Verarbei-
tung von Gesundheitsdaten nicht allein auf der Basis 
einer Einwilligung. Diese kann auch dann zulässig sein, 
wenn sie zu Zwecken der individuellen Versorgung oder 
aus Gründen des öffentlichen Interesses erforderlich ist 
– unter der Voraussetzung, dass angemessene Garanti-
en oder Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen bestehen. Außer-
dem müssen die Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, vor allem Transparenz, und 
der Patientenwille durch ein leicht auszuübendes 
Widerspruchsrecht berücksichtigt werden. Hinsichtlich 
der konkreten Ausgestaltung von Anlage und Befüllung 
der ePA sehe ich den Gesetzgeber in der Pflicht, der 
dabei auch die Vorgaben zur ärztlichen Schweigepflicht 
im Blick haben muss. 

Keine generellen 
Einwände

Thomas Fuchs
Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz  
und Informationsfreiheit

Das interessante an der Debatte über die ePA ist, dass 
über ihre prinzipielle Sinnhaftigkeit, bei aller berechtig-
ten Kritik im Einzelfall, wenig bis gar nicht diskutiert 
wird – dass sie ein wichtiger Baustein der Digitalisie-
rung des deutschen Gesundheitswesens sein kann, 
wird von kaum jemanden ernsthaft in Zweifel gezogen. 
Insofern wäre es natürlich wünschenswert, wenn allein 
ihr schwer bestreitbares Potenzial oder gar ihr individu-
eller Mehrwert die Nutzungszahlen erhöhen würde. 
Einer Opt-out-Regelung haftet immer das Geschmäckle 
einer liberal-paternalistischen Zwangsbeglückung an. 
Diese Regelung ist daher die zweitbeste aller denkbaren 
Lösungen – aber die beste unter den faktischen Gege-
benheiten. Bestenfalls werden viele Bürgerinnen und 
Bürger in der Folge feststellen, welche Vorteile sie bietet, 
was ihre Akzeptanz und aktive Nutzung steigern und 
eine Aufwärtsspirale in Gang setzen wird. Und wer sie, 
aus welchen Gründen auch immer, nicht haben will, 
kann ihr widersprechen – auch die Datensouveränität 
ist also gegeben.

Die Vorteile  
überwiegen

Dr. Jochen Sunken
Leiter der Abteilung Gesundheit und Patientenschutz  
der Verbraucherzentrale Hamburg
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S C H W E R P U N K T

Hamburg wird 
Modellregion für 
Digitalisierung

Unter Leitung des ÄrzteNetzes Hamburg 
werden in Hamburg und der Metropolregion künftig 

digitale Anwendungen der Gematik getestet, 
bevor sie bundesweit eingeführt werden. 

Damit bekommen Ärztinnen und Ärzte die Chance, 
wieder mehr Einfl uss auf die Digitalisierung des 

Gesundheitswesens zu nehmen. 

VON DR. JENS HEIDRICH UND DR. ANDREAS SCHÜSSELER
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S C H W E R P U N K T

D ie Gematik hat „Hamburg & 
Umland“ als erste Testregion 

für die Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens ausgewählt. Eine 
Bietergemeinschaft unter Leitung 
des ÄrzteNetzes Hamburg hatte 
sich auf eine öff entliche Ausschrei-
bung beworben und den Zuschlag 
erhalten. Gesundheits-Einrichtun-
gen der Region werden künftig 
digitale Anwendungen der Gematik 
im Alltagsgebrauch testen, bevor 
sie in ganz Deutschland eingeführt 
werden. Im Rahmen der Bewerbung 
hatten sich rund 90 Arztpraxen, 15 
Krankenhäuser sowie Zahnarzt-
praxen, Apotheken, Pfl egeheime 
und weitere Einrichtungen dazu 

bereit erklärt, als Test-Institutionen 
mitzuwirken. Daneben hatten auch 
weitere Organisationen wie die 
Ärztekammer Hamburg, die KV 
Hamburg, Berufsverbände, Kran-
kenkassen, PVS-Hersteller sowie 
diverse IT-Firmen die Bewerbung 
unterstützt und sich als Kooperati-
onspartner angeboten. 

Die Gematik konnte mit dem 
Hamburger Konzept, das auch 

Einrichtungen aus dem ländlichen 
Umland mit einbindet, off enbar 
auf Anhieb überzeugt werden. 
Hierbei spielte das ÄrzteNetz im 
Zentrum der Organisationsstruktur 
mit seinem direkten Zugang zu 
Praxen und anderen Gesundheits-
Einrichtungen als sog. Leistungser-
bringerinstitutionen (LEI) über alle 
Sektoren und Fachbereiche hinweg 
sicher eine entscheidende Rolle. Es 
soll noch eine weitere Modellregion 
in Deutschland geben. Das Bewer-
bungsverfahren hierfür ist jedoch 
noch nicht abgeschlossen. 

Der Grundstein für die Mo-
dellregion "Hamburg & Umland" 
wurde in einer Arbeitsgruppe des 
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ÄrzteNetzes Hamburg gelegt: Vor 
nunmehr 1,5 Jahren gründete 
der Vorstand des ÄrzteNetzes die 
sogenannte „Digital AG“ mit dem 
Ziel, die Hamburger Kliniken mit 
den niedergelassenen Praxen auch 
digital besser zu vernetzen, sodass 
endlich Befunde und Arztbriefe di-
gital und strukturiert ausgetauscht 
werden können.

Die entsprechende Digital-Kom-
petenz war im Netz bereits zu die-
sem Zeitpunkt über verschiedene 
Mitgliedsinstitutionen vorhanden: 
So verfügen Labore beispielsweise 
schon lange über ein Order-Entry-
System zur Anforderung von 
Laborbefunden und bieten Apps für 
ihre Einsender an. Daneben sind vor 
allem radiologische Praxen digital 
gut aufgestellt, um auf sicherem 
Wege Bilder zu verschicken oder im 
Verbund eine gute digitale Vernet-
zung untereinander sicherzustellen. 

Das primäre Ziel der Arbeitsgrup-
pe „Digital-AG“ war es, endlich 
Arztpraxen und Kliniken digital 
miteinander zu vernetzen. Daher 
wurden zunächst nur Hamburger 
Klinikchefs und deren IT-Experten 
mit ausgewählten Vertretern aus 

dem niedergelassenen Bereich zu 
den Sitzungen eingeladen, um sie 
mit weiteren relevanten Institutio-
nen (u. a. Hamburger Datenschutz-
behörde, Sozialbehörde und KV)  
zusammen zu bringen. Es entstand 
sogar die Idee, eine eigene regiona-
le Struktur für die digitale Vernet-
zung im Gesundheitswesen auf-
zubauen: „Wir sind ein Stadtstaat, 
wir können uns von der Telemati-
kinfrastruktur abkoppeln“, so die 
ersten Ideen vor dem Hintergrund 
der Frustrationen mit der aus Berlin 
diktierten Telematik-Infrastruktur 
in den letzten Jahren. Zunächst 
allerdings wollte man sich darüber 
informieren, wie es auf Bundes-
ebene weitergehen sollte. Vertreter 
der Gematik wurden gebeten, nach 
Hamburg zu kommen, um über 
ihre Pläne und Projekte zu refe-
rieren. Die alte Garde der Gematik 
war größtenteils bereits abgelöst 

worden. Die jüngeren Vertreter 
gaben sich durchaus selbstkritisch; 
sie wussten, dass vieles schiefge-
gangen war.

In dieser Situation erfuhr die Di-
gital AG von der bundesweiten Aus-
schreibung der Gematik für zwei 

Modellregionen zur Testung neuer 
Digital-Anwendungen, um Ärztin-
nen und Ärzte künftig enger mit 
einzubeziehen. Das ÄrzteNetz Ham-
burg sah sofort eine gute Chance 
für eine sehr gute Bewerbung, denn 
alle Kompetenzen waren in ihrer 
Digital AG gebündelt. Eine gute Ge-
legenheit, die weitere Entwicklung 
der Digitalisierung maßgeblich mit 
zu beeinflussen und die Vertrags-
ärzteschaft wieder stärker ins Spiel 
zu bringen. 

Diese Chance ist nun real ge-
worden, und Hamburg kann zum 
Vorreiter für ganz Deutschland 
werden! Es soll klein angefangen 
werden, mit verschiedenen Pilo-
tierungs-Clustern, um das digitale 
Kommunikationsnetz dann schritt-

In der Arbeitsgruppe entstand sogar die 
Idee, eine eigene regionale Struktur für die 
digitale Vernetzung aufzubauen. 

S C H W E R P U N K T

ÄrzteNetz Hamburg

Das ÄrzteNetz Hamburg gehört 
zu den größten Ärztenetzen 
Deutschlands. Es wurde vor mehr 
als 20 Jahren gegründet und ist 
heute ein Zusammenschluss von 
über 350 Ärztinnen und Ärzten, 
Krankenhäusern und Gesund-
heitsdienstleistern im Großraum 
Hamburg. Ziel ist es, durch 
Kooperation unterschiedlicher 
Fachbereiche die Versorgung von 
Patientinnen und Patienten zu 
verbessern. Zum Beispiel gehört 
ein gemeinsamer Terminpool für 
Patienten der Mitgliedspraxen 
zum Standard im Netz.
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weise auszubauen. Fehler rechtzei-
tig erkennen, die Praxen kompetent 
begleiten. 

Projektleiter für die Testregion 
"Hamburg & Umland" ist der Arzt 
und IT-Experte Markus Habetha. 
Er ist Leiter der IT im Kath. Marien-
krankenhaus Hamburg. Die teilneh-
menden Einrichtungen erhalten für 
das Testen der Digital-Anwendun-
gen eine Aufwandsentschädigung. 
Daneben bekommen die Ärztinnen 
und Ärzte aber vor allem die Unter-
stützung erstklassiger IT-Experten 
bei der Einrichtung und Nutzung 
der Anwendungen und Dienste, die 
ohnehin verpflichtend sind bezie-
hungsweise sein werden. 

Ein ausreichend großer Pool an 
unterschiedlichen Leistungserbrin-
gerinstitutionen konnte bereits 
re krutiert werden. Dennoch ist 
geplant, dass noch gezielt auf einige 
Einrichtungen zugegangen wird, 
wenn im Rahmen anstehender 
Pilotierungen Vertreter bestimmter 
Sektoren oder Fachrichtungen feh-
len sollten. Es sollten zum Beispiel 
alle relevanten Praxis-EDV-Systeme 
getestet werden.

Noch in diesem Jahr soll das 
Projekt mit der Testung des TI-M 
(TI-Messenger) starten. Andere An-
wendungen werden folgen, darun-
ter voraussichtlich neue Versionen 
der elektronischen AU, des elektro-
nischen Rezepts und vor allem der 
elektronischen Patientenakte. Die 
Leistungserbringerinstitutionen 
werden die Prototypen testen und 

im Feld zusammen mit den Praxis-
Teams zum Laufen bringen.

Der TI-M soll medizinischen 
Einrichtungen ermöglichen, einfach 
und komfortabel untereinander zu 
kommunizieren – ein Dienst zum 
Senden und Empfangen von Nach-
richten, Bildern und PDFs. Wenn der 
TI-M gut konzipiert ist, könnte er 
den E-Mail-Dienst KIM (Kommuni-
kation im Medizinwesen) beinahe 
überflüssig machen. 

Zugriff auf die Kommunikation 
via TI-M bekommen nur Personen, 
die dafür zertifiziert sind und eine 
eindeutige Identifikation hinterlegt 
haben. So könnte beispielsweise die 
Notärztin eine Nachricht an den 
Hausarzt schicken: „Ich bitte um die 
schnelle Zusendung von Befunden 
Ihres Patienten.“ Oder die Pflegeein-

richtung könnte das Krankenhaus 
um eine Mitteilung zur letzten 
Medikation bitten. Je strukturierter 
die Daten sind, desto besser – das 
gilt für die analoge, wie auch für die 
digitale Welt.

Zum Start der Modellregion 
„Hamburg & Umland“ wollen wir 
– zusammen mit den Vertretern der 
Gematik – ein schlagkräftiges Team 
bilden. Es geht darum, am selben 
Strang zu ziehen und für gute, 
nützliche Lösungen zu sorgen. Je 
früher die Einbindung der Nutzer, 
desto besser. Wir haben nicht nur 
die digitale Kompetenz, sondern 
wissen auch, was eine Anwendung 
können muss, um bei den Ärztin-
nen und Ärzten erfolgreich zu sein. 
Und das bitte bald ohne die leidigen 
Konnektoren. 

S C H W E R P U N K T

DR. ANDREAS SCHÜSSELER  
ist Orthopäde und Unfallchirurg, 
Vorstandsvorsitzender des Ärzte-
Netz Hamburg 
Kontakt:  
info@aerztenetz-hamburg.de

DR. JENS HEIDRICH  
ist niedergelassener Facharzt 
für Laboratoriumsmedizin und 
Vorstandsmitglied des ÄrzteNetz 
Hamburg, verantwortlich für die 
Digital AG
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INTERVIEW

Warum wurde die KVH-App entwi-
ckelt? 
MARCO BEHNS: Im Arztruf Ham-
burg wird eine Software zur Steue-
rung der Einsätze auf den mobilen 
Endgeräten im Auto des fahrenden 
Dienstes und der Telefonberatung 
verwendet. Die Software war in die 
Jahre gekommen, so dass sie mit 

ligten zu verbessern. So ist die Idee 
entstanden, eine eigene Applikation 
(App) zu entwickeln.   

Wie sind Sie dabei vorgegangen? 
MARCO BEHNS: Wir haben ein Pro-
jektteam mit Kolleginnen und Kol-
legen aus dem Notdienstbereich der 
KV ins Leben gerufen. Seitens der 
Selbstverwaltung haben wir den 
Notdienstausschuss eingebunden. 
Zudem haben wir eine Befragung 
unter den Ärztinnen und Ärzten 
des Notdienstes durchgeführt, um 
die Funktionen der App möglichst 
gut auf die Bedürfnisse der Nutzer 
abzustimmen. Das ist die Stärke des 
Projektes: Wir haben all diejenigen, 
die mit der App arbeiten sollen, eng 
in die Entwicklung eingebunden. 
Die Ergebnisse sind dann in das 
Lastenheft für die Programmierung 
eingeflossen und wurden als Ent-
scheidungsvorlage an die Gremien 
gegeben. 

Was kann die App?
MARCO BEHNS: Die App nimmt 
die zentralen Themen Dienstplan, 
Einsatzsteuerung und Informations-
übermittlung auf. 

Wie ist die App konkret aufgebaut?
MARCO BEHNS: Auf der Startseite 
wird der Nutzerin oder dem Nutzer 

„Auf die Nutzer abgestimmt“
Die KV Hamburg hat eine App für den Arztruf Hamburg entwickelt. Der  
Spezialist für Leitstellen-Technik MARCO BEHNS koordiniert das Projekt.  
Er erklärt, wie das Tool aufgebaut ist – und wie es bei der Dienstplanung und  
während des Einsatzes genutzt werden kann.  

den aktuellen Mobilgeräten nicht 
mehr kompatibel war. Wir hatten je-
doch nicht nur die Idee, die Software 
zu erneuern, sondern wir wollten 
dieses Projekt auch nutzen, um die 
Services rund um die Abholung der 
Ärztinnen und Ärzte im fahrenden 
Dienst als auch die Dienstorgani-
sation für alle am Notdienst Betei-

S C H W E R P U N K T

Marco Behns unterstützt die KV Hamburg als externer Berater bei der Neuausrich-
tung des Arztruf Hamburg. Ab 1. Juli 2023 stellt ein neuer Dienstleister, die WISAG, 
den Fuhrpark und das rettungsdienstliche Fahrpersonal für den fahrenden Not-
dienst. Gleichzeitig wird die Software des Notdienstes erneuert. Teil dieses Projekts 
ist die Entwicklung und Implementierung der KVH-App. 
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individuell der nächste Dienst an-
gezeigt – zusammen mit allen In-
formationen, die gebraucht werden. 
Zum Beispiel: „Ärztin im Fahrdienst, 
Bezirk Wandsbek, Spätdienst, Werk-
tags, 1.6.2023, 14:00 – 00:00 Uhr“. 
Hier kann der Abholort ausgewählt 
und die Dienstbereitschaft bestä-
tigt werden. Über das Menü kann 
der Dienstplan aufgerufen werden. 
Hier können Dienste verwaltet, 
vakante Dienste eingesehen und 
Angebote für Dienste abgegeben 
werden. Außerdem können Ab-
wesenheitszeiten erfasst werden, 
wenn die Ärztin oder der Arzt für 
bestimmte Dienste nicht zur Verfü-
gung steht. Über die App kann man 
sich auch krankmelden, so dass ein 

automatischer digitaler Nachbeset-
zungsprozess in Gang gesetzt wird. 
Unter dem Hauptpunkt „Notdienst“ 
sind häufi g genutzte Rufnummern 
eingetragen, um diese aus der App 
heraus anrufen zu können – zum 
Beispiel die Leitstelle des Arztrufs 
Hamburg. Es können auch Doku-
mente eingesehen werden, die dem 
Nutzer gezielt zugänglich gemacht 
werden. Wenn zum Beispiel Ärzte 
nur telefonische Beratung machen, 
werden ihnen keine Dienstangebo-
te oder Änderungen für fahrende 
Ärzte übermittelt. Oder Mitarbeite-
rinnen der Notfallpraxen bekom-
men nicht die Informationen der 
Leitstellenkollegen angezeigt – und 
umgekehrt.

Wie nutze ich die App während des 
Dienstes?
MARCO BEHNS: Sie managen über 
die App Ihre Einsätze. Wenn ein 
Einsatz disponiert wird, erhalten 
Sie eine Push-Nachricht. Sie kön-
nen sich alle Informationen zum 
jeweiligen Patienten ansehen, die 
von der Leitstelle aufgenommen 
wurden. Dann bestätigen Sie, dass 
Sie den Einsatz übernehmen: Ja, ich 
rufe den Patienten an. Ja, ich fahre 
hin. Oder zukünftig: Ja, ich mache 
eine Videoberatung. Ihre Rettungs-
sanitäterinnen oder Rettungssani-
täter können sich mittels Google 
Maps zum Einsatzort navigieren 
lassen. Bei allen Einsätzen haben 
Sie die Möglichkeit, in der App 

S C H W E R P U N K T

Startseite der KVH-App: Der nächste 
Dienst wird angezeigt

Menü mit den Unterpunkten "Planung", 
Notdienst" und "Sonstiges"

Schichtplan des aktuellen Monats
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zu dokumentieren und Fotos 
zu hinterlegen. Das ist der erste 
Schritt zur digitalen Datenerfas-
sung im fahrenden Notdienst. In 
der nächsten Ausbaustufe soll es 
möglich sein, die Gesundheitskarte 
einzulesen. 

Die Funktionen der App werden 
noch ausgebaut?
MARCO BEHNS:  Ja. Wir haben die 
Software modular aufgebaut und 
können jederzeit Module entwi-
ckeln und hinzufügen. Die Basis 
wird durch einen zukunftsfähigen 
Programmiercode gebildet, sodass 
wir auch in den kommenden Jahren 
Weiterentwicklungen und zusätz-
liche Anforderungen einbinden 
können.  Zum Start werden wir die 
Funktionen bereitstellen, die die 

Hochdruck arbeiten. Die Videobera-
tung ist bereits im Testsystem. Eine 
Einführung ist nach den Sommer-
ferien geplant. 

Der analoge Dreifachvordruck be-
inhaltet ja auch eine Durchschrift 
für die Patientinnen und Patien-
ten. Gibt es dafür einen Ersatz?
MARCO BEHNS:  Wir brauchen 
eine Dokumentation für die Patien-
tengeneration, die nicht in der Lage 
ist, sich diese online anzusehen. Da-
für arbeiten wir an pragmatischen 
Lösungen. Derzeit ist in Planung, 
dass wir zum Beispiel ein Formu-
lar im C6-Format hinterlassen mit 
einem Feld für den Arzt-Stempel 
und Notizen für den Patienten. Hier 
kann dann beispielsweise vermerkt 
werden: „Medikament drei Mal 

bisherige Software ND Online und 
CarClient abgebildet haben. 

Wie sehen die nächsten Ausbau-
stufen aus und wann kommen Sie 
zum Einsatz?
MARCO BEHNS:  Wir sind in der 
konkreten Umsetzung von zwei 
Modulen: Videoberatung und 
digitale Datenerfassung im fahren-
den Dienst. Derzeit muss noch mit 
dem analogen Dreifachvordruck 
gearbeitet werden. Die Abteilung 
Verträge verhandelt gerade mit 
den Krankenkassen, damit auf den 
Papiervordruck verzichtet und die 
Datenerfassung und Dokumenta-
tion digital erledigt werden kann. 
Hierzu sind auch noch Anpassun-
gen und Umstellungen im Hause 
der KV nötig, an denen wir mit 

S C H W E R P U N K T

Informationen zum Einsatz Elektronische Dokumentation Feedback zur Verschmutzung des 
Einsatzfahrzeugs
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täglich einnehmen. Am Montag 
zum Hausarzt gehen.“ Außerdem 
hat die Karte einen QR-Code, der 
von der Ärztin oder dem Arzt im 
Einsatzabschluss eingescannt wird. 
So wird diese Karte mit diesem spe-
ziellen Einsatz verbunden, so dass 
der Patient oder die Patientin oder 
Angehörige die Möglichkeit haben, 
die ärztliche Dokumentation unter 
Verwendung eines Passwortes 
online einzusehen. Bei Bedarf kann 
die Dokumentation angefordert 
werden und per Post durch einen 
automatisierten Prozess zugestellt 
werden. 

Nach dem Einsatz im Fahrenden 
Dienst kann man ein Feedback 
abgeben. Worum geht es da?
MARCO BEHNS:  Ja, wir fragen 
nach jedem Einsatz: „Wurden Sie 
pünktlich abgeholt?“ und „War 
das Auto sauber?“ Die pünktli-
che Arztabholung und saubere 
Einsatzfahrzeuge sind Qualitäts-
kriterien, die wir in den Koopera-
tionsvertrag mit unserem neuen 
Dienstleister WISAG aufgenom-
men haben. Beide Punkte waren 
dem Notdienstausschuss bei der 
vertraglichen Neugestaltung 
besonders wichtig. Sollte es – auch 
nach wiederholter Ansprache – zu 
einer Nichteinhaltung der Quali-
tätskriterien kommen, haben wir 
mit dem neuen Vertrag auch die 
Möglichkeit, eine Mittelkürzung 
geltend zu machen.

Die Schulungen für die Nutzung der 
App laufen bereits. Welche Reaktio-
nen haben Sie bisher bekommen? 
MARCO BEHNS:  Es ist eine um-
fangreiche Schulung, da die App 
viele Funktionen hat, die der 
Prozessteuerung dienen. Uns ist es 
wichtig, die Anwenderinnen und 
Anwender ausreichend abzuholen. 
Insbesondere die Möglichkeit, die ei-
genen mobilen Endgeräte zu nutzen, 
möchten wir aufzeigen und nahe-
bringen. Natürlich wird die KV auch 
weiterhin Endgeräte für den Dienst 
bereitstellen, doch die wirklichen 
Komfortfunktionen erhalten die 
Nutzer mit ihrem eigenen Endgerät. 
Wir erleben die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer als interessiert und 
aufgeschlossen und die Reaktionen 
auf die neuen Möglichkeiten sind 
extrem positiv. Man merkt: Die Ärz-
tinnen und Ärzte brennen darauf, 
sinnvolle digitale Tools einzusetzen 
– und das gilt für alle Altersgruppen.  

Wie bekommt man die App?
MARCO BEHNS:  Die kostenfreie 
App kann endgeräteunabhängig 
aus dem Google-Store oder dem 
Apple-Store heruntergeladen 
werden. Wer keine App nutzen 
kann oder möchte, kann auch eine 
Webanwendung im Internet zur 
Dienstplanung benutzen. Wenn Sie 
im Bereich des Arztrufs Hamburg 
inklusive der Notfallpraxen arbei-
ten, erhalten Sie auf Anforderung 
einen Brief mit QR-Code. Damit 

authentifizieren Sie sich, und die 
App leitet Sie durch den Onboar-
dingprozess, in dem Ihr Password 
und PIN erstellt wird.

Ab wann kann die App tatsächlich 
genutzt werden?
MARCO BEHNS:  Wir haben die 
Nutzung mit einer kleinen Gruppe 
begonnen, um die Fehler und Proble-
me, die bei jeder Software anfangs 
auftreten, gleich auszumerzen. Dann 
weiten wir die Nutzergruppe sukzes-
sive aus. Geplant ist, dass ab dem 1. 
Juli 2023 alle im fahrenden Dienst 
und in der Telefonberatung arbeiten-
den Personen die App verwenden: 
Ärztinnen und Ärzte, Fahrerinnen und 
Fahrer sowie die Leitstellenkollege-
ninnen und -kollegen. Danach folgen 
nach und nach die Notfallpraxen. 

S C H W E R P U N K T

WEITERE SCH U LU NG EN 
FÜ R DI E KVH-APP

   

Mo. 5.6.2023 (19 - 22 Uhr)
Saal 5 und 6

Di. 6.6.2023 (19 - 22 Uhr) 
Saal 1

Mo. 12.6.2023 (19 - 22 Uhr)
Saal 5 und 6

Di. 13.6.2023 (19 - 22 Uhr)
Saal 1

Ort: Ärztehaus  
Humboldtstraße 56,  22083 Hamburg
Ansprechpartnerinnen:  
Isabell Horst, Tel: 040 / 22 802 - 582 
Rebekka Wenk, Tel: 040 / 22802 - 361 
notfalldienst@kvhh.de
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AWO eröffnet „Gesundheitstreff“ in Osdorf
Lokales Gesundheitszentrum bietet medizinische Versorgung und soziale Beratung unter einem Dach

Unter dem Namen „AWO Gesundheitstreff“ 
hat die AWO Hamburg am Osdorfer Born ein 
lokales Gesundheitszentrum eröffnet. Damit 
soll die medizinische Versorgung vor Ort mit 
einer gesundheitlichen und sozialen Beratung 
verknüpft werden.

Eine hausärztliche Praxis, eine Praxis für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und -psychologie 
sowie Gesundheits- und Sozialberater:innen 
der AWO kooperieren im neuen Gesundheits-
treff. Durch die Zusammenarbeit sollen der 
Zugang zu Gesundheitsleistungen verbessert 
und Überleitungsprozesse vereinfacht werden.

Niedrigschwellige Beratungsangebote 
„Für den Stadtteil ist der Gesundheitskiosk 
aus Sicht unseres Ärzteteams eine große 
Bereicherung“, sagt Allgemeinmedizinerin Dr. 
med. Jurka Lienemann. „Wir sind eine koope-
rierende Praxis, was uns formell in die Lage 
versetzt, interdisziplinär auf schnellem Wege 
durch Abstimmung innerhalb des Kiosk für 
Patientinnen und Patienten mit schwächeren 
sozioökonomischen Ressourcen Lösungen zu 
erarbeiten, die positive Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben.“

Zu diesem Zweck seien gemeinsame 
Fallbesprechungen geplant. Eine Integration 
in ortsansässige soziale Angebote, die sonst 
vielleicht nicht erreicht würde, werde durch 
das Projekt erleichtert. Lienemann betont, dass 
der Gesundheitstreff kein exklusives Projekt 
für die im selben Haus befindlichen Praxen ist. 
„Es steht allen ärztlichen Kolleginnen und Kol-
legen offen, teilzunehmen, sich einzubringen 
mit Angeboten oder auch die Niedrigschwel-
ligkeit des Angebotes für die Patientinnen und 
Patienten zu nutzen.“ 

Zu den niedrigschwelligen Beratungsan-
geboten im „AWO Gesundheitstreff“ gehören 

beispielsweise die Ernährungsberatung bei 
Diabetes, die Beantragung von ambulanten 
Pflegeleistungen, das Vor- und Nachbereiten 
von Arztgesprächen oder Erklärungen und 
Hinweise zur verordneten Behandlung. Damit 
sollen auch die niedergelassenen Ärzte in den 
Stadtteilen entlastet werden. 

Unmittelbar neben dem „Gesundheitstreff“ 
liegt die Praxis von Dr. Meike Nitschke-Jans-
sen, einer Fachärztin für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie. „Aufgrund 
unserer langjährigen Erfahrung in der sozial-
psychiatrischen Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen aus Familien in besonders belas-
teten Lebenslagen hat sich der Wunsch entwi-
ckelt, unsere Tätigkeit in einen strukturellen 
Gesamtzusammenhang mit anderen relevan-
ten Fachdisziplinen rund um die medizinische 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen aus 
prekären Verhältnissen zu stellen“, so Nitsch-
ke-Janssen. „Auf der Suche nach einer solchen 
Konstellation habe ich das Förderkonzept für 
Lokale Gesundheitszentren der Sozialbehörde 
aus dem Jahr 2019 kennengelernt.“

Höhere Krankheitslast
Einrichtung und Betrieb des Gesundheitstreffs sei 
speziell an diesem Standort sinnvoll: „Die Stadt-
teile Lurup und Osdorf weisen einen besonders 
hohen Anteil Minderjähriger auf“, sagt Nitschke-
Janssen. Zudem bestehe ein nachgewiesener 
Zusammenhang zwischen familiärem Wohlstand 
und Erkrankungsraten – nicht nur von Kindern 
und Jugendlichen. „In der Region des Osdorfer 
Borns leben Menschen mit geringem bis sehr 
geringem Einkommen, was mit einer höheren 
Krankheitslast assoziiert ist. Da das Aufsuchen 
von Gesundheitsdienstleistungen zu einem 
hohen Anteil regional-kleinräumig und in der 
unmittelbaren Nachbarschaft erfolgt, ist eine 

V E R S O R G U N G
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entsprechend Gesundheitsverhalten initiieren-
de Struktur gerade in Stadtteilen mit niedrigem 
Einkommen und gleichzeitig immenser Bevölke-
rungsdichte essenziell“, so Nitschke-Janssen. „Das 
Gesundheitszentrum wird der Tatsache gerecht, 
dass sich Gesundheitsversorgung nicht immer 
gemessen an den medizinisch-gesundheitlichen 
Notwendigkeiten organisiert.“ 

Das neue Angebot wird von der Hamburger 
Sozialbehörde und dem Bezirk Altona zunächst 
für die Dauer von drei Jahren finanziert.

Das Institut und die Poliklinik für Allgemein-
medizin (IPA) am UKE begleitet den Aufbau des 

neuen Gesundheitstreffs, berät zur Zusammen-
arbeit und zur Fortbildung der Beratungskräfte. 
Die Robert Bosch Stiftung lässt im Rahmen des 
Programms „PORT – Patientenorientierte 
Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung“ 
die Arbeit des neuen AWO Gesundheitstreffs 
begleitend auswerten.

AWO Gesundheitstreff Osdorf 
Kroonhorst 9 c/d
22549 Hamburg  
Tel: 040 / 30 03 67 64 
gesundheitstreff-osdorf@awo-hamburg.de

Gruppenbild zur Eröffnung des Gesundheitstreffs 
(v.l.n.r.) : Andrea Förster (Fachärztin für Allgemeinmedizin in der Praxis Dr. Lienemann), Christin Schultz (Gesundheitsberatung und 
-management im AWO Gesundheitstreff), Dr. Stefanie von Berg (Bezirksamtsleiterin Altona), Dr. Jurka Lienemann (Fachärztin für All-
gemeinmedizin in eigener Praxis), Jutta Blankau (Präsidiumsvorsitzende AWO Hamburg), Melanie Schlotzhauer (Senatorin für Arbeit, 
Gesundheit, Soziales, Familie und Integration), Helena Montcho (Sozialberatung und -begleitung im AWO Gesundheitstreff), Birgit 
Spalink (Koordination und Netzwerk im AWO Gesundheitstreff), Dr. Meike Nitschke-Janssen (Fachärztin für Kinder- und Jugendpsych-
iatrie und Psychotherapie in eigener Praxis) und Dr. Susanne Pruskil (Leiterin des Fachamts Gesundheit im Bezirksamt Altona)

V E R S O R G U N G
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Fragen und Antworten

IMPFUNG 

Ich habe gehört, dass die Corona-
Impfverordnung ausgelaufen ist. 
Was muss ich künftig beachten, 
wenn ich eine Impfung gegen Coro-
na verabreichen möchte? 

Seit dem 8. April werden die COVID-19-Schutz-
impfungen in der Regelversorgung angebo-
ten. Damit gelten für Sie im Wesentlichen die 
gleichen Regelungen wie für andere Schutz-
impfungen. Das spezielle Bestellverfahren 
für Corona-Impfstoffe bleibt vorerst unverän-
dert. Der Impfstoff wird weiterhin vom Bund 
bereitgestellt. Dies gilt allerdings nicht für das 
Impfzubehör, das muss von Ihnen als Praxis-
bedarf besorgt werden. Mit dem Auslaufen 
der Corona-Impfverordnung wurde mit den 
Krankenkassen eine neue Impfvereinbarung 
geschlossen. Die Corona-Impfung wird befristet 
bis zum 31. Dezember 2023 mit 15 Euro ver-
gütet. Für das Jahr 2024 wird neu verhandelt 
unter der Berücksichtigung der Verfügbarkeit 
von Einzeldosen und dem Fortbestehen der 
Surveillance-Verordnung. Für die Abrechnung 
gelten die bekannten Gebührenordnungsposi-
tionen (GOP). Die Inhalte der Dokumentation 
bleiben nahezu unverändert, da die Impfsur-
veillance fortgeführt wird. 

HEILMITTELVERORDNUNG  

Ich habe gehört, dass Folgeverord-
nungen für Heilmittel jetzt auch in 
Videosprechstunden möglich sind. 
Stimmt das?

Ja. Ärzte und Psychotherapeuten können Folge-
verordnungen für Heilmittel jetzt auch in der Vi-
deosprechstunde ausstellen. In Ausnahmefällen 
können diese auch nach telefonischem Kontakt 
verordnet werden. Voraussetzung für eine Heil-
mittelverordnung per Video oder nach telefo-
nischem Kontakt ist, dass der Patient der Praxis 
bekannt sein muss. Eine Erstverordnung kann 
weiterhin nur nach persönlicher Untersuchung 
in der Praxis oder im Hausbesuch erfolgen. 

Reha-Verordnungen können nur nach per-
sönlicher Untersuchung in der Praxis oder im 
Hausbesuch erfolgen. Darüber hinaus müssen 
die konkreten Funktionseinschränkungen 
bekannt und die gegebenenfalls erforderlichen 
Funktionstests durchgeführt worden sein. So-
bald die verordnungsrelevanten Informationen 
erhoben wurden, kann die Veranlassung einer 
medizinischen Reha auch in der Videosprech-
stunde erfolgen. 

BLUTZUCKERTESTSTREIFEN 

Können die Teststreifen zur Blutzu-
ckermessung über den Sprechstun-
denbedarf bezogen werden?

Nein. Blutzuckerteststreifen (Glukoseteststrei-
fen) können nicht über den Sprechstunden-
bedarf bezogen werden. Die Kosten für die 
Teststreifen sind bereits in den abzurechnen-

In dieser Rubrik greifen wir Fragen des Praxisalltags auf, die unserem Mitglieder-
service-Team gestellt wurden. Wenn Sie selbst Fragen haben, rufen Sie bitte an. 
Mitgliederservice, Tel: 22802-802
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den Gebührenordnungspositionen 32025 bzw. 
32057 EBM enthalten. Diese Regelung gilt auch 
für den Einsatz der Teststreifen im Notdienst. 

ARBEITSUNFÄHIGKEIT 

Ein Patient war bis vorgestern 
arbeitsunfähig, gestern hat er ge-
arbeitet und heute fällt er wegen 
derselben Erkrankung wieder aus. 
Stellen wir nun eine Erst- oder eine 
Folgebescheinigung aus?
Sie stellen in diesem Fall eine Erstbescheini-
gung aus, da der Patient – wenn auch nur kurz 
– arbeitsfähig war.

PSYCHOTHERAPIE 

Ich bin psychologische Psychothe-
rapeutin und habe bei einem er-
wachsenen Patienten bereits zwei 
Sitzungen Probatorik durchgeführt. 
Nach der zweiten Sitzung habe ich 
den Antrag auf Richtlinientherapie 
an die Krankenkasse verschickt. 
Darf ich nach Antragsstellung noch 
die restlichen zwei Stunden Proba-
torik erbringen und abrechnen?
Ja, nach Psychotherapie-Richtlinie stehen Ihnen 
bei einem erwachsenen Patienten bis zu 4 x 50 
min Probatorik zur Verfügung - wovon zwei Sit-
zungen für eine Antragsstellung stattgefunden 
haben müssen. Die restlichen zwei Sitzungen 
können Sie auch nach Versendung des Antrages 
erbringen und abrechnen.

TSS

Es kommt in letzter Zeit vermehrt 
vor, dass unsere TSS-Patienten die 
vermittelten Termine nicht bestäti-
gen. Gibt es eine Möglichkeit, die-
sem entgegenzuwirken? 

Wir empfehlen Ihnen das Setzen von „all-
gemeinen Praxishinweisen“ oder „Termin-
profilhinweisen“ in der eTS-Datenbank, um 
Missverständnissen vorzubeugen. Wünschen 
Sie beispielsweise die telefonische Bestätigung 
des Termins durch den Patienten, formulieren 
Sie bitte einen entsprechenden Hinweis. Auch 
Hinweise zu Untersuchungsgeräten, nicht aus-
geübten Facharztspezialisierungen etc. können 
an dieser Stelle sinnvoll sein.

Einzustellen sind diese über dem Menüpunkt 
„Praxisdaten“ unter dem Reiter „Kontaktinfor-
mationen“. 

Zudem empfehlen wir Ihnen die Aktivierung 
der Benachrichtigungsfunktion (per E-Mail oder 
Fax). Auch diesen Schritt können Sie im glei-
chen Bearbeitungsfeld vornehmen. 

Ihre Ansprechpartner: Monique Laloire, Petra  
Timmann, Katja Egbers, Robin Schmidt, Florian Doß, 
Damla Eymur, Natalie Wawrzeniez

Mitgliederservice  Tel: 040 / 22802-802
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Patienten-Information.de – ein 
nützliches Tool im Praxisalltag
Das ÄZQ stellt evidenzbasierte Gesundheitsinformationen zur Verfügung, die bei der 
Beratung und Aufk lärung von Patienten helfen können

Auf der Internet-Seite 
Patienten-Information.de

sind allgemeinverständliche 
Gesundheitsinformationen 
zu unterschiedlichen Erkran-
kungsbildern, Diagnostiken, 
Therapien und Vorsorgemög-
lichkeiten verfügbar. Einige 
Inhalte können auch in Fremd-
sprachen oder in leichter Spra-
che abgerufen werden. Für den 
Praxisalltag sind das wertvolle 
Handreichungen.

Das Portal wird gemeinsam 
von der Bundesärztekam-
mer und der KBV getragen. 
Für die Betreuung der Websei-
ten ist das Ärztliche Zentrum 
für Qualität in der Medi-
zin (ÄZQ) verantwortlich.

Die optisch ansprechenden 
Informationsbögen lassen 
sich einfach ausdrucken und 
mit dem eigenen Praxisstem-
pel versehen. Für häufi ge 
Aufk lärungsanlässe lassen 
sich die Bögen auch im Vor-
wege als PDF herunterladen 
und unter Hilfe eines geeig-
neten Programmes mit der 
Praxisanschrift versehen. 

Anders als viele andere 
medizinische Quellen im 
Internet ist das Portal werbe-
frei, unabhängig und gilt als 
absolut seriös. Die zur Verfü-
gung gestellten Gesundheits-
informationen sind evidenz-
basiert, das heißt, sie basieren 
auf dem besten derzeit ver-
fügbaren Wissen und werden 
regelmäßig aktualisiert.

So unterschiedlich die 
Patienten und deren Infor-
mationsbedürfnisse sind, so 
unterschiedlich sind auch 
die zur Verfügung gestellten 
Formate:
● Alles auf einen Blick: Ein 
kurzer Kastentext fasst die 
wichtigsten Informationen 
zu einer Krankheit oder 
einem Gesundheitsthema 
zusammen.
● Kurz erklärt: Hier befi nden 
sich auf zwei Seiten kom-
pakte Informationen über 
Krankheiten und Gesund-
heitsthemen.
● Ausführlich erklärt: Hierbei 
handelt es sich um lange Pa-
tientenleitlinien. Diese bieten 
Informationen zu Nutzen und 
Risiken von Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden. 

Zudem erfahren Patienten, 
welche Methoden derzeit 
nach evidenzbasierten Krite-
rien empfohlen werden. 
● Fremdsprachen: Ausge-
wählte Informationen sind 
auch in Arabisch, Englisch, 

Gesundheitsinformation | April 2023

Asthma – 
Wenn Atmen schwerfällt

Bei Asthma sind die Atemwege ständig entzündet. Sie 
schwellen an und werden eng. Dadurch bekommt man 
schlecht Luft. Viele Menschen brauchen dann dauerhaft 
Medikamente.
Diese Information soll Sie und Ihre Angehörigen unterstüt-
zen, die Erkrankung zu verstehen, und Ihnen Hinweise und 
Hilfen zum Umgang mit ihr geben. 

Was ist Asthma?
Bei Asthma sind die Atemwege dauerhaft entzündet. Sie 
schwellen an und verengen sich. Dadurch kann man nicht 
mehr ungehindert ein- und ausatmen.
Fachleute unterscheiden allergisches Asthma und nicht-
allergisches Asthma. Häufige Beschwerden sind: 

● Luftnot, die wiederholt anfallsartig auftritt
● pfeifendes Atemgeräusch
● Engegefühl in der Brust
● Husten mit oder ohne Schleimbildung

Die Beschwerden können mal stärker und mal schwächer 
sein. Es gibt auch Zeiträume ohne Beschwerden. Bei plötz-
lichen starken Beschwerden mit Luftnot liegt ein Asthma-
Anfall vor. Das kann zum Notfall werden.

Auslöser für Beschwerden
Menschen mit Asthma haben überempfindliche Atemwege. 
Sie reagieren auf unterschiedliche Auslöser:

● Allergene
sind Stoffe, auf die Menschen allergisch reagieren. Häu-
fige Allergene sind zum Beispiel Pflanzenpollen, Haus-
staubmilben oder Tierhaare.

● Tages- und Jahreszeit
spielen für den Krankheitsverlauf häufig eine Rolle.

● Körperliche Belastung,
vor allem ein plötzlicher Wechsel zwischen Entspannung 
und Belastung, kann die Luftwege verengen.

● Infekte der Atemwege
können zu asthmatischen Beschwerden führen.

● Medikamente,
die die Luftwege verengen, können die Beschwerden ver-
schlimmern.

● Gefühle,
etwa viel Stress, können möglicherweise zu verstärkten 
Beschwerden führen.

● Reizstoffe,
die Sie zu Hause, auf der Arbeit oder unterwegs ein-
atmen. Solche Reizstoffe sind zum Beispiel verschmutzte 
Luft, Staub, Gerüche oder Tabakrauch.

Asthma

Wie wird Asthma festgestellt?
Eine Asthma-Erkrankung und mögliche Auslöser stellen Ärz-
tinnen und Ärzte durch verschiedene Untersuchungen fest:

● Befragung und körperliche Untersuchung
● Messen der Lungenfunktion: Bei der Spirometrie wird 

gemessen, wie gut oder schlecht die Atemluft durch die 
Luftwege strömen kann. Dabei atmen Sie über ein Mund-
stück, wobei die Nase mit einer Klemme verschlossen 
wird. Ein Gerät erfasst das ein- und ausgeatmete Luft-
volumen: siehe Abbildung auf der Rückseite.

● Allergie-Test: Mit einem Haut- oder Blut-Test sucht die 
Ärztin oder der Arzt nach Stoffen, die bei Ihnen möglicher-
weise ein allergisches Asthma auslösen. 

Behandlung
Die Behandlung zielt darauf ab, die Beschwerden zu lindern, 
die bestmögliche Lungenfunktion zu erreichen, Asthma-
Anfälle zu verhindern und die Belastung durch Nebenwirkun-
gen der Medikamente möglichst gering zu halten. 
Die Fachleute sind sich einig: Am wichtigsten bei allergi-
schem Asthma ist es, den Auslöser – soweit möglich – zu 
meiden. Wenn das allein nicht hilft, kommen Medikamente 
zum Einsatz.

• Asthma ist eine häufige Erkrankung der Atemwege. Etwa 
jeder 20. Mensch hat Asthma.

• Betroffene reagieren auf verschiedene Auslöser mit entzün-
deten Atemwegen. Auslöser wie Pflanzenpollen, Hausstaub-
milben, Stress oder Infekte können zu Atembeschwerden 
führen.

• Es gibt verschiedene Behandlungen: Auslöser meiden, Me-
dikamente nur nach Bedarf bei Beschwerden, Dauermedika-
mente; ergänzend: nicht rauchen, Schulungen besuchen, 
Atemtechniken erlernen, körperlich aktiv sein.
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Französisch, Russisch, Spa-
nisch und Türkisch verfügbar.
● Leichte Sprache: Einige 
Informationen gibt es auch in 
leichter Sprache. Diese wur-
den zusammen mit Special 
Olympics Deutschland (SOD) 
erstellt. Die Informationen 
erklären Krankheiten und 
Gesundheitsfragen in sehr 
einfacher Form
● Fragen für den Arztbesuch: 
Diese kurzen Informations-
blätter geben Antworten auf 
Fragen, die bei einer Krank-

heit aufk ommen können. Sie 
sollen helfen zu verstehen, 
warum man eine Unter-
suchung oder Behandlung 
vorschlägt oder davon abrät. 
Außerdem beschreiben sie 
die Vor- und Nachteile von 
medizinischen Verfahren. 
Diese Informationsmateriali-
en sind für kranke Menschen 
und ihr Behandlungsteam 
gleichermaßen gedacht.
● Fachwissen: Hier werden 
die wichtigsten Quellen für 
die Texte benannt. Das sind 
in der Regel Leitlinien der 
Fachgesellschaften. 
● Videos: Zu einigen Gesund-
heitsinformationen werden 

https://patienten-information.de  

Hier können Sie 
sich selbst ein Bild davon 
machen, ob und inwieweit 
diese Arbeitshilfe für 
Sie nützlich ist:

Patientenleitlinie zur 
Nationalen VersorgungsLeitlinie

Träger:

Bundesärztekammer

Kassenärztliche Bundesvereinigung

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften

Asthma

3. Auflage, 2021 
Version 1
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HASTA BİLGİLENDİRME

ASTIM – NEFES ALMAK
ZORLAŞTIĞINDA

SEVGİLİ HASTA, BELİRTİLERİN TETİKLEYİCİLERİ

Astımı olan insanlar çok hassas solunum yollarına sa-
hiptirler. Bu kişiler çeşitli tetikleyicilere tepki verirler: 

■ Alerjenler:
Alerjenler insanların alerjik tepki verdiği maddeler-
dir. Sık görülen alerjenler örneğin bitkiler, polenler,
ev tozu akarları veya hayvan tüyleridir. 

■ Günün saatleri ve mevsimler:
Bunlar hastalığın seyrinde genelde önemli bir rol
oynarlar. 

■ Bedensel efor:
Bedenin özellikle dinlenme halinden efor haline ani
şekilde geçişi hava yollarını daraltabilir.

■ Solunum yollarının enfeksiyonları:
Bunlar astım belirtilerine neden olabilir.

■ İlaçlar:
Solunum yollarını daraltan ilaçlar belirtilerin ağırlaş-
masına neden olabilirler.

■ Duygular:
Yoğun streste olduğu gibi duygular belirtilerin art-
masına neden olabilir. 

■ Tahriş edici maddeler:
Kirli hava veya sigara dumanı gibi evde ya da dı-
şarıda soluduğunuz tahriş edici maddeler.

ASTIM NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Astım hastalığı ve olası tetikleyiciler çeşitli muayeneler
sonucu teşhis edilirler: 

■ Soru sorulması ve fiziksel muayene
■ Akciğer fonksiyonunun ölçümü: Spirometre ile so-

luduğumuz havanın solunum yollarındaki dolaşımı-
nın ne kadar iyi ya da kötü olduğu ölçülür.

■ Alerji testleri

Astım Ocak 2019

Foto: © Sondem / Fotolia

Astım hastalığında solunum yolları sürekli iltihaplıdır.
Solunum yolları şişer ve daralırlar. Bundan dolayı
nefes almak zorlaşır. Bu durum tehlikeli olabilir. Böylesi
bir durumda da birçok insan sürekli ilaç kullanmak zo-
runda kalır. Bu bilgilendirme metni, size ve yakınları-
nıza hastalığı anlamanızda destek olmayı ve onunla
baş etme konusunda size tavsiyelerde bulunmayı ve
yardım etmeyi amaçlamaktadır.

Patienteninformation „Asthma“ – Türkische Übersetzung

Kısaca: Astım
■ Astım sık görülen bir solunum yolu hastalığıdır.

Yaklaşık her 20 kişiden birinde astım vardır.
■ Hastalar farklı tetikleyicilere solunum yolunun ilti-

haplanmasıyla tepki verirler. Bitkiler-polenler, ev
tozu akarları, stres ya da enfeksiyon gibi tetikleyi-
ciler solunum güçlüğüne yol açabilirler. 

■ Farklı tedaviler mevcuttur: Tetikleyicilerden sa-
kınma, şikayetler ortaya çıktığında ihtiyaca göre
ilaç alma, sürekli kullanılan ilaçlar. Bunlara ek ola-
rak: Sigara içmeyin, eğitimlere katılın, solunum
tekniklerini öğrenin, hareket edin.

ASTIM NEDİR?

Astımda solunum yolları sürekli olarak iltihaplıdır. So-
lunum yolları şişer ve daralırlar. Bu nedenle rahat
nefes alıp verilemez.Uzmanlar alerjik astım ve alerjik
olmayan astım olarak ayrım yaparlar. Sıkça görülen
belirtiler şunlardır:

■ Tekrarlayan nöbet şeklinde nefes darlığı
■ Nefes alırken veya verirken ıslık sesi çıkarmak
■ Göğüste sıkışma hissi
■ Balgamlı veya balgamsız öksürük

Belirtiler bazen artar, bazen azalır. Belirtilerin görülme-
diği dönemler de olur. Nefes darlığı gibi ani belirtilerin
ortaya çıktığı durumlar bir astım nöbetidir. Bu acil bir
duruma yol açabilir.

http:         //www.specialolympics.de

1
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Asthma ist eine Krankheit.

Jeder Mensch braucht Luft zum Atmen.

Die Luft kommt durch die Atem-Wege in die Lunge.

Bei Asthma sind die Atem-Wege entzündet.

Dadurch verengen sich die Atem-Wege

und schwellen an.

Wenn Sie Asthma haben, 

dann können diese Beschwerden auftreten:

• Sie bekommen Atem-Not.

• Die Lunge pfeift beim Atmen.

• Ihre Brust fühlt sich eng an.

• Sie müssen husten.

Manchmal sind die Asthma-Beschwerden stärker, 

manchmal weniger.

Foto: © LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com

kurze Filme bereitgestellt. Die 
Filme hat TV-Wartezimmer® 
produziert, der Inhalt beruht 
auf den gleichen Informa-
tionen.
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Kinder-Vorsorgeuntersuchungen außerhalb der Toleranzzeiten:  
Sonderregelung endet am 30. Juni
Die Hamburger Sonderregelung, wonach Kinder-Vorsorgeuntersuchungen auch nach Ablauf der dafür vorge-
sehenen Zeiträume in Anspruch genommen werden können, endet zum 30. Juni 2023. Nach diesem Stichtag 
gelten wieder die normalen Toleranzzeiten für Kinder-Vorsorgeuntersuchungen.

AU S  D E R  P R A X I S  F Ü R  D I E  P R A X I S

H ausärztinnen und Haus-
ärzte, die nach einer 

Übergangsfrist bis zum 30. 
Oktober 2023 außerklinische 
Intensivpflege verordnen 
wollen, benötigen dafür eine 
Genehmigung der KV. Voraus-
setzung für die Genehmigung 
ist eine schriftliche Bestätigung 
über Kompetenzen im Umgang 
mit beatmeten oder tracheal-
kanülierten Patienten – oder 
eine Absichtserklärung, sich 
innerhalb von sechs Monaten 
diese Kompetenzen anzueig-
nen (siehe Antragsformular). 
Im Falle der Absichtserklärung 
erhalten die Hausärztinnen und 
Hausärzte eine Übergangsge-
nehmigung bis zum Nachweis 
der absolvierten Fortbildung.

Nun steht hierfür eine 
Online-Fortbildung zur Verfü-
gung. Sie ist mit bis zu neun 
CME-Punkten zertifiziert und 
umfasst drei Teile: 

 ● Teil 1 beinhaltet die Mo-
dule „Krankheitsbilder“ und 

Ansprechpartner: 
Abteilung Genehmigung
Inga Beitz
Tel: 040 / 22802-663
inga.beitz@kvhh.de
Tina Stasch
Tel: 040 / 22802-451
tina.stasch@kvhh.de
Sebastian von Borstel,  
Tel: 040 / 22802- 573
sebastian.vonborstel@kvhh.de

Qualifizierung für die Verordnung 
außerklinischer Intensivpflege 

Weitere Informationen zur  
außerklinischen Intensivpfle-
ge: www.kvhh.de → (rechts 
oben) Menü → Praxis → For-
mulare → Anträge, Dokumen-
tationsbögen, Merkblätter → 
Außerklinische Intensivpflege

KBV-Themenseite „außer-kli-
nische Intensivpflege“: https://
www.kbv.de/html/60812.php

„Weaning – Beatmungsent-
wöhnung und Dekanülierung“,

 ● Teil 2 die Module „Hilfs-
mittel in der außerklinischen 
Intensivpflege – Beatmungs-
geräte und Zubehör“ sowie 
„Therapieoptimierung“ und

 ● Teil 3 das Modul „besondere 
Versorgungssituationen“.

Zur Fortbildung: https://portal.
kvhh.kv-safenet.de/ → Anwen-
dungen → KBV-Fortbildung 

Jeder Teil setzt sich aus den 
Lerninhalten und jeweils zehn 
Multiple-Choice-Prüfungsfra-
gen zusammen. 

Die außerklinische Intensiv-
pflege wurde nach einer Geset-
zesänderung zu Jahresbeginn 
neu aufgestellt. Der G-BA hat 
festgelegt, in welchen Fällen 
eine außerklinische Intensiv-
pflege ärztlich verordnet werden 
darf, wann ärztlicherseits im 
Vorfeld einer Verordnung eine 
sogenannte Potenzialerhebung 

   

durchgeführt werden muss und 
welche ärztliche Qualifikation 
benötigt wird. Eine Übergangs-
regelung ermöglicht es Praxen 
noch bis Ende Oktober 2023, 
nach den alten Regelungen zu 
verordnen.
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Regresse für Zemuko Universalkompresse im SSB
Überraschende Neuinterpretation der SSB-Vereinbarung durch die Krankenkassen  

Seit dem Verordnungsquartal 01/2022 wird 
die Verordnung von Zemuko® Universal-

kompresse im Sprechstundenbedarf durch die 
Rezeptprüfstelle Duderstadt (RPD) beanstan-
det. In den Jahren zuvor gab es dafür keine 
Beanstandungen. Die Kehrtwende kommt 
überraschend: Es wäre fair und vertragspart-
nerschaftlich gewesen, wenn die Kostenträger 
die KV Hamburg im Vorfeld über die neue 
Bearbeitungspraxis informiert hätten, um den 
Vertragsärztinnen und -ärzten die Gelegenheit 
zu geben, ihr Verordnungsverhalten anzupas-
sen. Doch eine Vorwarnung ist ausgeblieben. 

Laut Hersteller handelt es sich bei Zemu-
ko® um eine „weiche, wirtschaftliche Uni-
versalkompresse, bestehend aus einer feinen 
Vliesstofflage mit einer Saugschicht aus 
hochgebleichtem Zellstoff. Der wundfreund-
liche Vliesstoff und die Sauglage sind durch 
Punktraster faltenfrei miteinander verbunden. 
Zemuko Kompressen lassen sich daher randfest 
und fusselfrei von der Rolle schneiden. Zemuko 
Kompressen sind auch mit allseitiger Mullum-
hüllung erhältlich.“ 

Die Kompressen werden eingesetzt
 ● zur Absorption von Exsudat
 ● als zusätzliche Saugschicht
 ● für Salbenverbände
 ● für feuchte Umschläge
 ● zum Polstern

Begründet werden die Beanstandungen damit, 
dass es sich bei dem Produkt weder um eine 
„Mullkompresse“ im Sinne der SSB-Verein-
barung handelt (Vlies statt Mull), noch um 
„Zellstoff“, der in Verbindung mit Verbänden 
angefordert werden darf (Vlies kombiniert mit 
Zellstoff statt reiner Zellstoff). Ob es sich bei 
dem in der Vereinbarung genannten „Zellstoff“ 
tatsächlich um „reinen Zellstoff“ handeln muss, 

ist Interpretationssache. Die Prüfungsstelle 
folgt der Neuinterpretation der RPD und spricht 
seit Januar 2023 erstinstanzlich entsprechende 
Regresse aus.

Aufgrund der „Hybridstellung“ des Produk-
tes als Zellstoff-Vlies-Kompresse und ange-
sichts der zum Teil nicht unerheblichen Regres-
summen sollten betroffene Ärztinnen und 
Ärzte erwägen, Widerspruch einzulegen. Davon 
unabhängig ist es dringend zu empfehlen, von 
weiteren Verordnungen des Produktes im 
Sprechstundenbedarf abzusehen.

Auf unserer Homepage finden Sie eine  
fortlaufend aktualisierte Liste der potentiell 
regressgefährdeten Mittel im Sprechstunden- 
bedarf: www.kvhh.de → Verordnungen → 
Sprechstundenbedarf

Ansprechpartner  
für Fragen zum  
Sprechstundenbedarf  
und zum Prüfverfahren: 
Abteilung Verordnung  
und Beratung
Tel. 22802-571 / -572

AU S  D E R  P R A X I S  F Ü R  D I E  P R A X I S
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Daridorexant (Quvivig®) gehört zu einer neuen Grup-
pe von Schlafmitteln, die nicht wie Benzodiazepine, 

Z-Substanzen und Barbiturate am GABA-A-Rezeptor an-
setzen, sondern die Bindung der die Wachheit fördernden 
Orexine an den Rezeptoren blockieren. 

Der erste Orexinhemmer (Suvorexant) wurde 2014 
in den USA zugelassen. In Studien wurde Daridorexant 
meist gegen Placebo, gelegentlich gegen das in den USA 
viel gebrauchte Zolpidem untersucht. Die Wirkung auf 
den Schlaf ist mit kürzerer Einschlafzeit und längerem 
Schlaf bis zum ersten Aufwachen etwas besser als mit 
Zolpidem. Die Tagesschläfrigkeit wurde auch mit der 
höchsten Dosis (50mg) nur wenig gebessert (a-t- 2023, 
CDER 6.3.2.3).

Erhofft wird ein gegenüber Benzodiazepinen und Z-
Substanzen geringeres Abhängigkeitsrisiko. Missbrauch 
war unter Studienbedingungen selten und gering 
ausgeprägt. 

Bei Testpersonen in einer Gruppe mit anamnes-
tischem Missbrauch oder Abhängigkeit von Alkohol 
oder anderen Substanzen entsprach es dem Risiko von 
Zolpidem. Entzugssymptome wurden bei den maximal 
12 Monate dauernden Studien nicht beobachtet (Kunz 
2022). Einschlaf- und Wachliegezeiten nahmen aller-
dings nach dem Absetzen besonders bei älteren Men-
schen über das anfängliche Maß zu. Das lässt befürch-
ten, dass es älteren Menschen schwerfallen könnte, 
das Medikament abzusetzen (CDER 7.7.4.1.3.). In den 
Studien wurden nur wenige Fälle von Depression und 
Suizidgedanken beobachtet; allerdings waren Patienten 
mit psychiatrischen Vorerkrankungen ausgeschlossen 
(CDER 7.7.3; Mignot 2022).

Nach der S3 Leitlinie Schlafstörungen ist die kognitive 
Verhaltenstherapie (KVT) Behandlung erster Wahl. Sie 
ist daher nach den Vorgaben des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (GBA) die zweckmäßige Vergleichstherapie 
(ZVT), gegen die ein Arzneimittel getestet werden muss. 

Das IQWiG kam bei der Bewertung von Daridorexant 
zu dem Urteil: „Zusatznutzen nicht belegt“, da keine re-
levante Studie für die Bewertung des Zusatznutzens von 
Daridorexant im Vergleich zu dieser Vergleichstherapie 
vorgelegen habe. 

Das IQWiG hat zwar den fehlenden Anhalt für ein 
Abhängigkeitsrisiko erwähnt, aber wegen zu kurzer 
Studiendauer für eine nach der Fachinformation mögli-
che langfristige Therapie auch hier keinen Zusatznutzen 
festgestellt.

Die AKDÄ hält den vom GBA und vom IQWiG geforder-
ten Vergleich mit der kognitiven Verhaltenstherapie für 
wenig praktikabel. Doch auch die AKDÄ billigt dem Medi-
kament nach den vorliegenden Studien höchstens einen 
geringen Zusatznutzen zu, da ein relevanter Effekt gegen-
über der Vergleichstherapie mit Zolpidem nicht belegt ist 
und da sich zum Abhängigkeitsrisiko nach den Studienda-
ten keine validen Aussagen machen lassen. (AKDÄ S 11).

Die üblichen rezeptpflichtigen Hypnotika dürfen 
nach den Fachinformationen wegen des Abhängig-
keitsrisikos nur für vier Wochen und nur mit beson-
derer Begründung längerfristig verordnet werden. 
Daridorexant hat eine europäische Zulassung für die 
Behandlung von Schlafstörungen (Insomnie), deren 
Symptome seit mindestens drei Monaten anhalten und 
eine beträchtliche Auswirkung auf die Tagesaktivität 
haben. Die Behandlungsdauer sollte so kurz wie mög-

Schlafmittel mit neuem  
Wirkmechanismus
Daridorexant ist zugelassen zur Behandlung von Erwachsenen mit Insomnie, deren Symptome seit 
mindestens drei Monaten anhalten und eine beträchtliche Auswirkung auf die Tagesaktivität ha-
ben. Das IQWiG und die AKDÄ sehen nur einen geringen Zusatznutzen des neuen Mittels gegenüber 
Placebo bzw. Zolpidem. Über das Abhängigkeitsrisiko kann wegen der kurzen Studiendauern noch 
nichts Sicheres ausgesagt werden. Der Preis ist im Vergleich zu Zolpidem hoch.

VON DR. RAINER ULLMANN

A RZ N E I -  U N D  H E I L M I T T E L
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lich sein. Die Zweckmäßigkeit einer Weiterbehandlung 
sollte innerhalb von drei Monaten und anschließend 
in regelmäßigen Abständen beurteilt werden (Quviviq-
epar-product-information). 

Die Verordnung von Hypnotika zu Lasten der GKV ist 
in der Anlage III Nr. 32 der Arzneimittel-Richtlinie gere-
gelt. Der GBA hat am 11. Oktober 2022 für Daridorexant 
einen Ausnahmetatbestand beschlossen, der allerdings 
noch nicht rechtskräftig ist (Stand 2.5.23). Demnach 
darf Daridorexant entsprechend der Zulassung der 
EMA langfristig verordnet werden. Die Zweckmäßigkeit 
einer Weiterbehandlung ist innerhalb der ersten drei 
Monate und anschließend in regelmäßigen Abständen 
zu beurteilen. 

Der GBA begründet diese Ausnahme damit, dass 
klinische Studien keine Anzeichen für eine körperli-
che Abhängigkeit nach Absetzen ergeben hätten. Das 
Missbrauchs- und Abhängigkeitsrisiko ist wohl nach 
theoretischen Überlegungen, den Ergebnissen von Tier-
versuchen (Born u.a.) und ersten Beobachtungen (keine 
Entzugssymptomatik nach Einnahme über 3 Monate 
(Mignot 2022) oder über 12 Monate (Kunz 2023)) ge-
ringer als das der Benzodiazepine und möglicherweise 
auch der Z-Substanzen. 

Dennoch werden in den USA Orexinhemmer – 
ebenso wie Benzodiazepine und Z-Substanzen - in die  
Gruppe IV der kontrollierten Substanzen eingestuft 
(Substanzen mit einem geringen Risiko für Missbrauch 

und Abhängigkeit). Librium kam 1960, Diazepam 1962 
auf den Markt.  Bis in die 1980er wurde heftig über die 
Abhängigkeit von Benzodiazepinen gestritten. 

Wenn man sich daran erinnert, wie lange es hier 
gedauert hat, bis das Abhängigkeitsrisiko belegt und 
allgemein akzeptiert wurde, ist die bisherige Anwen-
dungszeit von Daridorexant für eine eindeutige Aussage 
zum Abhängigkeitsrisiko sicher zu kurz. Zolpidem gibt 
es in Deutschland seit 1988, Zopiclon seit 1990. Das 
Abhängigkeitsrisiko ist bei den Z-Substanzen sicher ge-
ringer als das der Benzodiazepine und tritt dann eher bei 
Patienten mit einer Abhängigkeit in der Vorgeschichte 
auf (Hajak u.a. 2003). 

Die Ausnahmeregelung für Daridorexant in der 
Anlage III der Arzneimittel-Richtlinie erscheint zu früh, 
auch wenn sehr zu hoffen ist, dass ein Schlafmittel ohne 
Abhängigkeitsrisiko zur Verfügung steht. Diese Hoffnung 
lässt sich die Firma gut bezahlen: Die Behandlung mit 
Daridorexant ist etwa zehnmal so teuer wie die Behand-
lung mit Benzodiazepinen und Z-Substanzen. Bei fehlen-
dem Zusatznutzen bei kurzfristiger und bei fehlenden 
Daten zur Sicherheit bei langfristiger Behandlung 
(besonders zur Entwicklung einer Abhängigkeit) ist eine 
Verordnung kritisch zu prüfen. 

A RZ N E I -  U N D  H E I L M I T T E L

DR. RAINER ULLMANN, beratender Arzt in der  
Abteilung „Verordnung und Beratung“
Tel: 040 / 22802 - 571, -572; verordnung@kvhh.de
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41-jähriger Patient, TK, PLZ 22047 fragt nach Rivotril. Er ist in Bramfeld gemel-
det, bekommt Rivotril angeblich von einer Praxis in Wilhelmsburg wegen seiner 
Alkoholabhängigkeit.

29-jähriger Patient, AOK Rh HH wünscht Zopiclon. Die Praxis war informiert 
worden, dass der Patient am Vortag zwei Zopiclonrezepte von verschiedenen 
Praxen in einer Apotheke vorgelegt hatte.

30-jähriger Patient, TK, PLZ 22523 wünscht Oxycodon wegen Schmerzen nach 
einer LWK-Fraktur bei einem Autounfall; er ist bei dem von ihm angegebenen 
Hausarzt nicht bekannt.

32-jährige Patientin, Mobil Krankenkasse, PLZ 22765 sucht viele Krankenhäu-
ser auf und ruft oft den Notdienst, um wegen ihrer Asthmaanfälle Morphinin-
jektionen zu bekommen. Sie hat einen insulinpflichtigen Diabetes und ist nach 
Einschätzung der meldenden Praxis psychisch auffällig.

41-jährige Patientin, AOK Rh HH, PLZ 22767 
wünscht Zolpidem, hat ein Rezept sofort nach Verlassen der Praxis verloren und 
fragt wenige Tage später nach einem weiteren Rezept wegen einer Reise.

Wenn Sie bei einer Person einen Verdacht auf Arzneimittelmissbrauch haben, 
können Sie dies melden, um Kolleginnen und Kollegen zu warnen.

Zum Meldebogen: www.kvhh.de → (oben rechts) Menü → Praxis → Verordnung → 
Arzneimittel → Verdachtsfälle Arzneimittelmissbrauch → (unten rechts) Meldebogen

Wir werden den Verdacht nach Prüfung so veröffentlichen, dass weder ein Rück-
schluss auf die meldende Praxis noch auf die Identität des Patienten möglich ist

A RZ N E I -  U N D  H E I L M I T T E L

Arzneimittelmissbrauch Verdachtsfälle
Bei diesen Patientinnen und Patienten bitten wir Sie, besonders aufmerksam bei der  
Verordnung von Arzneimitteln zu sein.
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Zum Artikel „Was heißt hier Garantiequote?“

Leserbrief

Mit Interesse habe ich Ihren Artikel "Was heißt hier 
Garantiequote" gelesen. Auch ich habe mit gewissem 
Unbehagen dem Rückgang der Auszahlungsquote 
zugesehen (dessen Gründe ich verstehe) und mich 
bisher mit den TSVG- Zahlungen, als fachärztlich tätiger 
Internist hauptsächlich über die Neupatientenregelung, 
getröstet. 

Aber damit hat es nun ja ein Ende. Für mich stellt sich 
folgende Frage: Die Garantiequote hat seinerzeit ja als 
Antwort auf das TSVG das ILB abgelöst, da ein ILB für die 
meisten Fachgruppen nicht mehr zuverlässig zu berech-
nen war. Wenn die TSVG-Vergütungen zu einem so erheb-
lichen Teil wieder abgeschafft wurden und diese Vergü-
tungen jetzt wieder der MGV zugeschlagen werden, wäre 
es dann nicht sinnvoll, die ILBs wieder einzuführen?

Bei bestehender Garantiequote machen wir meines 
Erachtens genau das, was wir eigentlich nach weit-
gehender Aufhebung des TSVG nicht tun sollten: Wir 
behandeln weiterhin jeden Patienten sofort, da er ja 
auch zusätzlichen Umsatz beschert. Ich finde aber, man 
sollte zeigen, dass nach Abschaffen der TSVG-Vergütung 

F O R U M

die Patientenversorgung eben nicht sofort möglich ist 
und das sich hieraus auch vermehrt Wartezeiten für die 
Patienten ergeben. 

Mit einem ILB hätte jede/r A(e)rzt/in die Möglichkeit, 
bis zum Ausschöpfen des ILB zu  einer angemessenen 
Vergütung zu arbeiten und danach die Patientenver-
sorgung seinen Praxisgegebenheiten entsprechend zu 
gestalten. Diese Möglichkeit haben wir jetzt nicht. Da 
für jeden Patienten eine (vielleicht nicht auskömmliche) 
Vergütung erfolgt, laufen wir weiterhin im Hamsterrad. 
Und dem BMG zeigen wir, dass es recht hatte mit seiner 
Vermutung, auch ohne Neupatientenregelung werde 
jeder Patient zeitnah versorgt. 

Vielleicht ist es für solche Gedanken noch zu früh, 
da jetzt keiner weiß, wie sich die Auszahlungsquoten 
ändern. Aber ich wollte meine Gedanken einmal zur 
Diskussion stellen. 

Dr. med. Mathias Scheel,  
niedergelassener Facharzt für Innere Medizin und  
Gastroenterologie in Lurup
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Sie verordnen –  
wir beraten!
Unser Team der Abteilung  

„Verordnung und Beratung“ mit  

erfahrenen Ärztinnen und Ärzten  

sowie Apothekerinnen berät Sie  

gerne zu allen Fragen Ihres  

Verordnungsmanagements.

Fragen Sie uns einfach!

  040 22 802 571/572 
verordnung@kvhh.de



2 8  |  KV H - J O U R N A L 6 / 2 0 2 3

N E TZ W E R K

2 8  |  KV H - J O U R N A L

AUS DEM NETZWERK EVIDENZBASIERTE MEDIZIN

Mehr Patient:innen als gemeldete Covid-Fälle, merkwür-
dige Dopplungen in den Daten, offensichtliche Widersprü-
che: Wenn das in einer wissenschaftlichen Veröffentli-
chung auffällt, liegt der Verdacht nah, dass es in der Studie 
nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.

Das ist in der medizinischen Wissenschaft kein ganz 
neues Phänomen, aber besonders im Kontext der Corona-
Pandemie in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. 
Das Online-Portal Rectraction Watch verfolgt auf seiner 
Website Publikationen zu SARS-CoV-2 und Covid-19, die 
zurückgezogen wurden. Stand: 315, Tendenz steigend. 
Hinzu kommen einige Veröffentlichungen mit einem 
„expression of concern“: Dabei hat das Herausgeber-Team 
der Zeitschrift zwar Hinweise auf Unregelmäßigkeiten 
erhalten, die Untersuchungen laufen aber noch (1).

VON SCHLAMPEREI BIS FÄLSCHUNG
Viele der Fälle sind unterschiedlich gelagert: Mal sind es 

Fehler, die auch aufrichtigen Wissenschaftler:innen unter 
Zeitdruck passieren können, manchmal mangelnde Sorg-
falt oder Verstöße gegen ethische Grundsätze. Allerdings 
spielen gelegentlich auch gefälschte oder nicht-verifizier-
bare Daten eine Rolle. 

Solche Probleme beschränken sich übrigens nicht 
auf Veröffentlichungen auf Preprint-Servern, sondern 
können durchaus auch in renommierten Journals mit 
Peer Review passieren. Davon zeugte nicht zuletzt der 
„Surgisphere“-Skandal 2020 im New England Journal of 
Medicine (2) und im Lancet (3). Die Publikationen wurden 
zurückgezogen, nachdem andere Wissenschaftler:innen 
Ungereimtheiten festgestellt hatten. Die Autorenteams 
gaben schließlich an, die Primärdaten, die ein kommerzi-
eller Datenhändler aus elektronischen Gesundheitsakten 
zusammengestellt hatte, nie unabhängig überprüft zu 
haben (4).

Über die Gründe für schlechte Wissenschaft ist vielfäl-
tig diskutiert worden, genannt wird nicht zuletzt der hohe 
Zeitdruck durch die enorme Krankheitslast mit einem Vi-
rus, über das zu Beginn der Pandemie wenig bekannt war 
(5). Fest steht aber auch: Bis Publikationen solcher Studien 
zurückgezogen werden, vergeht oft viel Zeit (6).

VERZERRTES WISSEN
Dieses Problem ist kein akademischer Schönheitsfehler, 
sondern höchst relevant für die evidenzbasierte Gesund-
heitsversorgung. Und wenn die Ergebnisse der Untersu-
chungen bereits Eingang in systematischen Übersichtsar-
beiten oder Leitlinien gefunden haben, wird es besonders 
problematisch. Deshalb müssen die Verantwortlichen 

M
VON DR. IRIS HINNEBURG IM AUFTRAG DES NETZWERKS EVIDENZBASIERTE MEDIZIN E. V. 

(WWW.EBM-NETZWERK.DE)

Problematische Studien erkennen:  
Der Fall Ivermectin
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sicherstellen, dass die Auswertungen korrigiert werden. 
Passiert das nicht oder nicht schnell genug, zirkulieren 
irreführende verzerrte Analysen. Im schlechtesten Fall 
erhalten Patient:innen auf dieser Basis unwirksame oder 
sogar schädliche Therapien. 

Allerdings wurden in der Vergangenheit systematische 
Reviews und Leitlinien oft nicht zeitnah überarbeitet, 
wenn Studien zurückgezogen wurden (7,8). Für Reviews 
des internationalen Forschungsnetzwerks Cochrane gibt 
es inzwischen eine entsprechende Handreichung für die 
Autor:innen-Teams (9).

IVERMECTIN BEI COVID-19?
Was aber, wenn Ungereimtheiten in Studien erst gar 
nicht auffallen? Fachleute vermuten, dass zurückgezogene 
Publikationen nur die Spitze des Eisbergs bilden (6). Wie 
können die Autor:innen von systematischen Reviews 
dann bereits bei der Erstellung der Übersichtsarbeiten 
fragwürdige, fehlerhafte oder gar mutmaßlich gefälsch-
te Studien identifizieren? Mit dieser Frage hat sich ein 
Cochrane-Team beschäftigt. Und es ist vermutlich kein Zu-
fall, dass daran auch Autor:innen des Cochrane-Reviews 
zu Ivermectin bei Covid-19 beteiligt waren. 

Denn in der Liste mit zurückgezogenen Publikationen 
im Kontext von Covid-19 sticht dieser Wirkstoff beson-
ders heraus. Das antiparasitäre Mittel wurde von einigen 
Staaten, etwa Peru, zu Beginn der Pandemie offiziell zum 
Schutz vor einer Infektion oder zur Behandlung von Co-
vid-19 empfohlen – basierend auf vermeintlich positiven 
Studien. Weil durch den Hype Menschen auch zu überdo-
sierten Tierarzneimitteln griffen, sah sich die US-amerika-
nische Zulassungsbehörde FDA im August 2021 zu einem 
ungewöhnlichen Tweet veranlasst: „You are not a horse. 
You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it.“ (10)

VERDÄCHTIGE ANZEICHEN
Das Cochrane-Team hat auf der Basis einer Expertenbe-
fragung (11) und bereits bestehender Checklisten zur 

Prüfung der wissenschaftlichen Integrität (12,13) ein 
Tool entwickelt, mit dem sich Anzeichen für möglicher-
weise problematische Studien erkennen lassen (14). 
Dazu gehören etwa:

 ● Die Studie ist nicht in einem Studienregister verzeich-
net, die ersten Patient:innen wurden bereits vor der 
Registrierung in die Studie aufgenommen oder es gibt 
in dieser Hinsicht Widersprüche zwischen dem Register-
eintrag und der Publikation.

 ● Bei Studien mit menschlichen Probanden fehlen 
ausreichende Angaben zur Genehmigung durch ein 
Ethikkomitee. 

 ● Angaben zu den Autor:innen der Publikation sind 
nicht plausibel, oder es gibt Diskrepanzen, etwa bei den 
Institutionen, zu denen sie gehören.

 ● Die Beschreibung der Methoden bleibt vage oder ist 
unplausibel, etwa bei der Zuordnung von Studienteil-
nehmenden auf die Vergleichsgruppen.

 ● Die Ergebnisse sind nicht plausibel, etwa was die 
Anzahl der rekrutierten Teilnehmenden innerhalb eines 
bestimmten Zeitfensters angeht, bei übergroßer Ähn-
lichkeit der Vergleichsgruppen zu Beginn der Studie, 
Widersprüchen zwischen Text, Tabellen und Abbildun-
gen, offensichtlichen Rechenfehlern oder einem auffällig 
guten Behandlungserfolg.

Allerdings lässt sich auf dieser Basis oft nicht ein-
deutig entscheiden, ob Daten wirklich fehlerhaft oder 
gar gefälscht sind. Für Forschende ergeben sich aber 
weitere Optionen: So sind Cochrane-Teams angehalten, 
in solchen Fällen bei den Studienautor:innen nachzu-
fragen oder – wenn das zu keinem zufriedenstellenden 
Ergebnis führt – auch die Herausgeber der betreffenden 
Journals zu kontaktieren. Identifiziert das Team Studien 
als möglicherweise problematisch, werden diese in den 
systematischen Übersichtsarbeiten in einem separaten 
Abschnitt gelistet und vorerst nicht eingeschlossen 
(„studies awaiting classification“), bis die offenen Fra-
gen geklärt sind (9). Fortsetzung nächste Seite
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WAS NÜTZT IVERMECTIN?
Beim Update der Übersichtsarbeit zu Ivermectin prüfte 
das Cochrane-Team mit Hilfe des Tools auch Studien, die 
es in der ersten Fassung des Reviews berücksichtigt hatte. 
Elf Studien bestanden den Check nicht und wurden für 
das Update ausgeschlossen. Auf der Basis der verblei-
benden elf Studien kam der systematische Review zu 
dem Ergebnis, dass bei Covid-19-Patient:innen, die nicht 
im Krankenhaus behandelt werden müssen, Ivermectin 
vermutlich keinen relevanten Nutzen hat. Bei schweren 
Verläufen ist ein Nutzen bisher ebenfalls nicht belegt (15). 

Allerdings kursieren immer noch zahlreiche Über-
sichtsarbeiten, die Ivermectin bei Covid-19 propagieren. 
Die Reviews sind häufig von schlechter methodischer 

Qualität und berücksichtigen die zahlreichen Probleme 
der eingeschlossenen Studien nicht oder nur unzurei-
chend. Trotzdem haben sich die irreführenden Zusam-
menfassungen während der Pandemie rasant verbreitet, 
nicht zuletzt über Social Media (16,17). 
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STECKBRIEF
Für Sie in der Selbstverwaltung: Dr. med. Björn Laudahn
Mitglied der Vertreterversammlung

Haben sich die Wünsche und Erwartungen erfüllt, die mit Ihrer Berufswahl ver-
bunden waren? Ja, ich würde jederzeit wieder Medizin studieren und auch jeder-
zeit wieder in die Niederlassung gehen. 

Was ist der Grund für Ihr Engagement in der Selbstverwaltung? Die jüngsten 
Entwicklungen und Aussagen von Herrn Lauterbach zeigen deutlich, dass wir aktiv 
sein müssen.

Welche berufspolitischen Ziele würden Sie gern voranbringen? Junge Kollegen für 
die Niederlassung und die Berufspolitik begeistern. Und dass die Politik endlich die 
hervorragenden Leistungen der niedergelassenen Ärzte erkennt und auch hono-
riert.

Wo liegen die Probleme und Herausforderungen Ihrer alltäglichen Arbeit in der 
Praxis? Der Spagat zwischen Zeit und optimaler Patientenversorgung.  

Welchen (privaten oder beruflichen) Traum möchten Sie gerne verwirklichen? Ich 
bin glücklich mit dem, was ich habe.

Name: Dr. med. Björn Laudahn
Geburtsdatum: 15. März 1974
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Fachrichtung: Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunktbezeichnung  
Pneumologie, Zusatzbezeichnungen Allergologie und Schlafmedizin  
Weitere Ämter: 1. Vorsitzender des Berufsverbandes der Pneumologen,  
Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein. Mitglied BFA Fachärzte
Hobbys: Sport, Tauchen, Segeln, Reisen

S E L B ST V E RWA LT U N G
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Seit 2004 wird sie angekündigt. 
Jetzt - 19 Jahre später - soll die 

elektronische Patientenakte (ePA) 
wirklich kommen. Der Gesund-
heitsminister ist stolz, dass er das 
Lieblingsprojekt seines Vorgängers 
energisch zum Abschluss bringt. 
Doch das Echo ist geteilt. 

Einige versprechen sich von 
der zentralen Speicherung aller 
medizinischen Daten eine bessere 
Versorgung und schnelleren Zugang 
zu lebenswichtigen Informationen 
im Notfall. Die Kritiker hingegen 
bezweifeln den Nutzen großer Men-
gen von unstrukturierten Daten 
und sprechen von Datenmüll. Sie 
zweifeln vor allem an der Sicherheit 
der Daten und weisen auf die end-

lose Zahl erfolgreicher Daten-Hacks. 
Selbst Militär und Geheimdienst 
seien schon Opfer von Cyber-
Attacken geworden. Der Chaos 
Computer Club und andere kritische 
Internetspezialisten zeigten immer 

wieder Schwachstellen auf. Die 
Kritiker glauben nicht, dass ein von 
Krankenkassen und Gesundheits-
behörden regiertes Netz Sicherheit 
garantieren könne, zumal fast jeder, 
der im Gesundheitswesen arbeitet 
(also Ärzte, Krankenhäuser, Psycho-
logen, Apotheker und viele mehr) 
Zugang hat. Die Kritiker sorgen 
sich also vor allem um die fehlende 
Datensicherheit.

Die Befürworter der ePA hinge-
gen wenden ein, dass Datenschutz 
in Deutschland einen zu hohen Stel-
lenwert einnimmt und alles Gute 
ausbremse.

Wer hat recht? Ist Datenschutz 
wirklich so wichtig, wie die Kritiker 
behaupten?

Wenn Sie durch und durch 
gesund sind, ist Datenschutz im Me-
dizinbereich für Sie vermutlich kein 
allzu großes Thema. Denn Sie haben 
ja nichts Gravierendes zu verbergen. 
Im Idealfall stehen in ihrer Kran-
kenakte nur Normalbefunde. Das ist 
stinklangweilig und damit uninter-
essant für die meisten Datenräuber. 

Deshalb wird die Elektronische Pati-
entenakte, solange Sie völlig gesund 
sind, auch nicht allzu großen Scha-
den bei Ihnen anrichten. Wenn Ihre 
Daten gehackt werden sollten, kann 
man daraus zwar „Bewegungspro-
file“ erstellen, also nachverfolgen, 
welche Ärzte und Psychologen Sie 
besucht haben. Aber das tut Ihnen 
ja noch nicht sehr weh.

Anders verhält es sich, wenn Sie 
irgendwann einmal krank werden. 
Dann wollen plötzlich ganz viele 
Akteure wissen, was in Ihrer Akte 
steht. Jetzt wird Ihre Akte so richtig 
spannend.

Das ist kein Problem bei denjeni-
gen, die Informationen benötigen, 
um zu helfen, wie zum Beispiel dem 
Hausarzt, dem Krankenhaus oder 
dem Notarzt. Für diese Helfer bei 
akuten Notfällen kann es sehr hilf-
reich sein, wenn sie schnell die not-
wendigen Informationen erhalten. 

Aber es ist brandgefährlich bei 
den vielen Interessenten, die nicht 
im Auftrag und nicht im Interesse 
der Patienten handeln. Das blenden 
vor allem viele jüngere Menschen 
aus. Sie halten Datenschutz oft für 
eine ziemlich abstrakte Angelegen-
heit, die sie wenig angeht und mehr 

Wenn Sie durch und durch gesund sind, ist 
Datenschutz im Medizinbereich für Sie 
vermutlich kein allzu großes Thema. 

Datenschutz ist nur etwas für Kranke
Kolumne von Dr. med. Matthias Soyka, Orthopäde in Hamburg-Bergedorf
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so eine Marotte einiger Oldies ist, 
denen das ganze Digitale unheim-
lich ist. 

Doch das ist ein Irrtum. Wenn 
andere an die Daten der Patienten 
gelangen, kann das gewaltige Aus-
wirkungen auf deren Leben haben. 

Dazu ein paar Beispiele aus 
meinem Alltag als Orthopäde und 
Schmerztherapeut:

Sie wollen eine Lebensversi-
cherung abschließen? Schon jetzt 
müssen Sie bei Ihrem Antrag 
wahrheitsgemäß auf intime Fragen 
antworten. Zum Beispiel: „Haben Sie 
schon einmal einen Gentest durch-
führen lassen?“ Wenn Sie diese 
Frage mit Ja beantworten, kommt 
auch schon bald die Nachfrage, um 
welche Tests es sich dabei handelt. 
Vielleicht haben Sie testen lassen, 
ob Sie ein erhöhtes Risiko für Brust-
krebs haben. Doppeltes Pech, wenn 
dieses Risiko erhöht ist. Denn ab 
jetzt wird es sehr schwierig mit der 
Lebensversicherung.  Sie wird teurer 
oder Sie bekommen erst gar keine 
Versicherung.

Vielleicht haben Sie den Gentest 
aber auch schon längst vergessen. 
Das ist auch ohne bösen Willen 
leicht möglich. Zum Beispiel, wenn 
Ihr Orthopäde wegen Rücken-

schmerzen eine Blutuntersuchung 
auf „HLAB-27“ durchgeführt hat 
und Ihnen gar nicht (mehr) klar ist, 
dass dieser Test ein Gentest ist. Weil 
Sie damit ein erhöhtes Risiko für 

Morbus Bechterew, also eine rheu-
matische Erkrankung haben, könnte 
es für Sie Probleme bei einer Berufs-
unfähigkeitsversicherung geben.

Jetzt ruhen diese Daten alle 
noch in den Karteischränken und 
auf den gesicherten Festplatten 
des Hausarztes oder der Fachärzte. 
Doch wenn Ihre komplette Kran-
kengeschichte erst einmal auf 
Ihrer elektronischen Patientenakte 
gespeichert ist, wird sie für sehr 
viele Interessenten verfügbar sein 
– und das schon ganz ohne Hacken 
und Datenklau, sondern über völlig 
legale Wege.

Auch Arbeitgeber werden sich für 
die Patientenakte interessieren. Vor 
allem bei den sehr begehrten Jobs 
öffnen sich für die Unternehmen 
ungeahnte Möglichkeiten. Schon 
jetzt lassen sich junge Leute einiges 

an Zumutungen gefallen, um an 
Jobs bei den besonders angesag-
ten Firmen zu erlangen. Für einen 
Praktikumsplatz bei Adidas, Google 
oder Amazon würde mancher Be-

werber seine Oma verkaufen. Der 
freundlichen Bitte, mal kurz einen 
Blick in die elektronische Patien-
tenakte werfen zu dürfen, werden 
sich daher viele nicht entziehen 
wollen. Dadurch könnten selbst 
jene einen Nachteil erleiden, die 
persönlich standhaft bleiben und 
ihre Daten nicht hergeben. Denn 
das gilt nicht unbedingt für deren 
Mitbewerber.

Ähnliche Probleme gibt es, wenn 
man Beamter werden will - dazu 
reichen schon geringe Gesundheits-
störungen. Ein langjähriger Patient 
von mir wurde vor 30 Jahren als 
Lehrer nicht verbeamtet, weil er ei-
nen Klumpfuß hatte, der ihn damals 
nicht daran hinderte, Kampfsport 

Der freundlichen Bitte des künftigen Arbeit-
gebers, einen Blick in die ePA werfen zu dürfen, 
werden sich viele nicht entziehen wollen. 
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zu betreiben. Aber der Amtsarzt 
befürchtete Probleme in späteren 
Jahren. Doch der Patient gehört zu 
den Lehrern, die auch mit 64 Jahren 
fast keine Fehlzeiten im Job haben, 
obwohl (oder weil) er in einer sozial 
schwierigen Schule unterrichtet. 
Weil er nur als Angestellter und 
nicht als Beamter eingestellt wurde, 
verdient er mehr als 1000 Euro 
weniger, über die Jahre mehr als 
360.000 Euro. Er ärgert sich immer 
noch, dass er damals die Diagnose 

mitgeteilt hatte, die sonst gar nicht 
aufgefallen wäre. Mit einer elektro-
nischen Patientenakte hätte er die 
Wahl gar nicht gehabt. 

Es würde auch wenig helfen, 
wenn man die Verweildauer der ge-
speicherten Daten zeitlich begren-
zen würde. Denn zum einen sind 
ja bestimmte Informationen aus 
der Vergangenheit möglicherweise 
lebenslang von medizinischer Be-
deutung. Dazu gehören die bereits 
erwähnten Gentests, aber auch be-
stimmte Erkrankungen. Wenn man 

zum Beispiel einmal eine eitrige 
Gelenkentzündung hatte, ist das für 
alle Nachbehandler nach vielen Jah-
ren noch wichtig. Wenn man diese 
Information nach einigen Jahren 
„rausschmeißen“ würde, wäre der 
Nutzen einer Elektronischen Patien-
tenakte völlig ad absurdum geführt. 

Aber selbst, wenn alle Daten in 
der Akte ein „Verfallsdatum“ hätten, 
wären sie nicht so leicht zu besei-
tigen. Wenn die Akte Arztbriefe 
aus Krankenhäusern enthält, so 

finden sich in diesen Arztbriefen 
jede Menge Diagnosen aus der 
Vergangenheit, die immer wieder 
„aufgewärmt“ werden. Heutzutage 
sind Krankenhausberichte deut-
lich länger als früher. Vor allem die 
Diagnosen nehmen viel Platz ein, 
nicht selten fast eine Seite. Das liegt 
am DRG-System, also an der Art 
und Weise, wie die Krankenhäuser 
bezahlt werden. Je mehr Diagnosen 
man einem Patienten zuschreiben 
kann, um so höher fällt die Bezah-
lung des Krankenhauses aus. Wer 
1998 an der Bandscheibe operiert 
wurde und 2023 wegen einer Lun-
genentzündung ins Krankenhaus 

muss, muss bei einer Visite nur ein 
bisschen über Rückenschmerzen 
klagen, und schon wandert die Dia-
gnose „Z.n. Bandscheibenvorfall“ in 
seinen Arztbrief. Diese eher unwich-
tige Information begleitet ihn auf 
diese Weise sein Leben lang. Sie ist 
für die Nachbehandler meist nicht 
relevant, aber beim Abschluss einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung ein 
großes Hindernis. Wenn alle alten 
Arztbriefe an einer zentralen Stelle 
abgespeichert werden, gibt es davor 
kein Entrinnen mehr. Wo früher nur 
die Erkrankungen der letzten fünf 
Jahre abgefragt werden konnten, 
ist jetzt ein lebenslanger Überblick 
möglich – für alle, die es interessiert.

Klar, wir brauchen vernünftige 
und praktikable Digitalisierung im 
Gesundheitswesen.  Aber Daten-
schutz - das zeigen schon diese 
wenigen praktischen Beispiele - ist 
dabei kein Luxus. Jeder, der krank 
wird, benötigt dringend Diskretion 
sowie den Schutz seiner Daten. Und 
weil jeder krank werden kann, gilt 
das natürlich auch für die durch und 
durch Gesunden. 

In dieser Rubrik drucken wir abwechselnd Texte von Dr. Matthias Soyka, Dr. Bernd Hontschik und Dr. Christine Löber

DR. MATTHIAS SOYKA  
ist Orthopäde und Buchautor.  
Aktuell im Buchhandel: „Dein 
Rückenretter bist du selbst“, Ellert & 
Richter, Hamburg. www.dr-soyka.de 
Youtube Kanal „Hilfe zur Selbsthilfe“

Jeder, der krank wird, benötigt den Schutz  
seiner Daten. Und weil jeder krank werden 
kann, gilt das natürlich auch für die Gesunden.
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Die KVH stellt sich vor

Um den Mitgliedern ein Bild von der 
Arbeit der KV Hamburg zu vermitteln, 

fand am Samstag, den 22. April 2023, eine 
große Informationsveranstaltung im Ärz-
tehaus statt. 

Im Mittelpunkt standen dabei die Service-
leistungen, welche die KV für ihre Mitglieder 
erbringt. In Kurzvorträgen stellten die An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus 
den verschiedenen Abteilungen sich selbst und 
ihre Aufgabenbereiche vor – von der Abrech-
nung bis zur Zulassung. In den Pausen bot sich 
für die Besucher die Gelegenheit, die KV-Mit-
arbeiter an Infoständen kennenzulernen und 
sich näher über deren Tätigkeit zu informieren. 
Bei schönstem Frühlingswetter kamen die 

Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten zahlreich ins 
Ärztehaus – auch, um Kolleginnen und Kolle-
gen zu treffen und sich an den Stehtischen vor 
dem kalten Buffet auszutauschen.

Eine ähnliche Informationsveranstaltung 
hatte bereits im November 2022 für die neu 
gewählten Mitglieder der Selbstverwaltung 
stattgefunden. Von den Gremienmitgliedern 
kam der Vorschlag, ein solches Programm für 
alle KV-Mitglieder anzubieten, um die Arbeit 
der KV Hamburg transparenter zu machen. 
Das Feedback zur Veranstaltung war durch-
weg positiv. Grund genug, diese zu wiederho-
len. Die nächste Veranstaltung „KVH stellt 
sich vor“ ist für Februar 2024 geplant. 

Infoveranstaltung für die KV-Mitglieder

Im Austausch: KV-Mitarbeiter und Mitglieder an den Infoständen
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Dritte Veranstaltung der KV-Frauenkommission

D ie Frauenkommission 
der KV Hamburg hat zu 

ihrer dritten Veranstaltung 
ins Ärztehaus eingeladen. 
Diesmal ging es um das 
Thema „Die KV im Wandel 
– mehr politische Vielfalt in 
den Gremien“. In den Abend-
stunden des 27. April 2023 
diskutierten rund 40 Frauen 

mit den Sprecherinnen der 
Frauenkommission Dr. Clau-
dia Haupt, Psychotherapeutin 
Hanna Guskowski und Dr. 
Simone Müller. Etwa ein Vier-
tel der Teilnehmerinnen war 
im Ärztehaus anwesend, die 
Mehrheit war online dabei.

Als Gastrednerin über 
einen großen Bildschirm 
zugeschaltet sprach Barba-
ra Lubisch, psychologische 
Psychotherapeutin,  stellver-
tretende Bundesvorsitzende 
der DPtV und bis Ende 2022 
stellvertretende Vorsitzende 
der VV der KBV, über ihren 
Werdegang und ihre berufspo-
litische Arbeit. 

Was alle Frauen vereint, 
ist ihr Engagement für ihren 
Beruf und ihr Interesse für die 
Selbstverwaltung. Sie setzen 
sich nicht nur für mehr weib-
liche Expertise in der Berufs-
politik ein, sondern sind auch 
an der Entwicklung konkreter 
Projekte beteiligt.

Als Vertreterversamm-
lungs-Neueinsteigerin 

tauschte sich Dr. Simone Mül-
ler in einem Interview mit 
Dr. Jutta Lipke aus, die bereits 
langjährige Erfahrung in der 
Gremienarbeit hat.

Den bereits stattfindenden 
Wandel in den KV-Gremien 
veranschaulichte eine Prä-
sentation von Dr. Claudia 
Haupt. So ist die Vertreterver-
sammlung insgesamt nicht 
nur jünger geworden, auch 
der Frauenanteil ist gestiegen. 
Eine ähnliche Tendenz lässt 
sich auch in den Beratenden 
Fachausschüssen beobach-
ten. Die Frauenkommission 
hat sicherlich dazu beigetragen, 
Aufmerksamkeit auf die Frage zu 
lenken, ob Frauen in den Gremi-
en angemessen vertreten sind. 

Mehrere Frauenkommissi-
onsmitglieder gaben Einblicke 
in die Arbeit der KV-Gremien. 
Hanna Guskowski und Dr. 
Maria Hummes berichteten 
über die Entstehungsgeschich-
te der Frauenkommission. Dr. 
Claudia Haupt präsentierte 
Hintergründe und Abläufe, die 
der Gründung des Integrier-
ten Notfallzentrums (INZ) am 
Marienkrankenhaus vorausge-
gangen sind. Und M.Sc. Marie 
Schwartz stellte die Arbeit des 
Beratenden Fachausschusses 
Angestellte dar. 

Wandel in den Gremien hat bereits begonnen

Die als Gastrednerin zugeschaltete Barbara Lubisch 
mit den Sprecherinnen der Frauenkommission Hanna 
Guskowski, Dr. Simone Müller und Dr. Claudia Haupt



Die Veranstaltung wurde 
von den beteiligten Frauen 
als gute Möglichkeit für 
Information und Austausch 
und als förderlich für die 
weitere Vernetzung der 
weiblichen KV-Mitglieder 
bewertet. 

Die Frauenkommission trifft 
sich in regelmäßigen Abstän-
den, um weitere Projekte vor-
anzubringen. In Vorbereitung 
sind Projekte zur Unterstüt-
zung von Frauen bei der Nie-
derlassung und die Schaffung 
einer Informationsplattform 
rund um die Themen „Schwan-
gerschaft“ und „Mutterschutz/ 
Elternzeit“. Zudem soll das 

Thema „Angestellte Ärztinnen 
in der Selbstverwaltung – wie 
sieht die Zukunft aus?“ behan-
delt werden.

Ein Image-Video zur För-
derung der Beteiligung von 
Frauen in der Berufspolitik 
ist in Planung, und vieles 
andere mehr. Frauen, die sich 
zu diesen oder eigenen The-
men einbringen möchten, 
können sich per E-Mail an 
eine der Sprecherinnen der 
Kommission wenden. 

Für ihre Arbeit in der 
Frauenkommission ist es 
den Frauen wichtig, sich 
gegenseitig zur Mitarbeit zu 
ermutigen, alle Beteiligten in 

Entscheidungsprozesse ein-
zubeziehen und die Vernet-
zung von Frauen im Gesund-
heitswesen voranzutreiben. 
Das Beispiel der Hamburger 
Frauenkommission stößt 
mittlerweile bereits auf 
Interesse in anderen KV-Re-
gionen, es gibt interessierte 
Nachfragen. 

Die nächste Veranstaltung 
der Frauenkommission ist 
für den Herbst 2023 geplant. 
Dann sollen Ergebnisse aus 
den Arbeitsgruppen präsen-
tiert werden.

S E L B ST V E RWA LT U N G

Wir beraten –  
nicht nur zu Ihren 

Arzneimitteldaten!
Die Pharmakotherapieberatung ist ein für  

Sie kostenloser Service der Abteilung  
„Verordnung und Beratung“. In individuellen 

Einzelgesprächen beraten unsere erfahrenen 
Ärzte Sie nicht nur anhand Ihrer Arzneimittel-

daten zu Ihrem persönlichen Verordnungs- 
verhalten sondern zu allen Grundsatzfragen 

des Verordnungsmanagements. 

Bringen Sie die Begriffe „Wirkstoff- 
vereinbarung“, „Wirtschaftlichkeitsgebot“  

und „gute Versorgung“ in Einklang. 

Am besten vereinbaren Sie noch heute Ihren 
persönlichen Beratungstermin.

  040 22 802 571/572 
verordnung@kvhh.de

Pharmakotherapieberatung
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Kontakt:  
frauenkommission@kvhh.de
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VERTRETERVERSAMM LU NG DER KV HAM BU RG

Mi. 7. Juni 2023  
Ärztehaus (Julius-Adam-Saal), Humboldtstraße 56, 22083 Hamburg

ABGABE DER ABRECHNUNG

JEWEILS VOM 1. BIS 15. KALENDERTAG DES NEUEN QUARTALS 

   KREISVERSAMM LU NG EN 

KREIS 2 
(Winterhude) 
Kreisobfrau: Dr. Rita R. Trettin

Programm: 
• Notfall- und Akutversorgung –  
    „Notfallreform“; Integrierte Notfall- 
    zentren Hamburg 
• Digitalisierungsstrategie des BMG –  
   was kommt auf uns zu? 
• Hausarztvermittlungsfall und andere Wege  
   der Patientenversorgung: Wie läuft es in der 
   Praxis?

QUALITÄTSMANAG EM ENT-
SEM I NARE

   

Ansprechpartner:  
Michael Bauer, Tel: 22802-388 
qualitaetsmanagement@kvhh.de

QEP® Einführungsseminar für Arzt-
praxen (online) 
Fr. 2.6.2023 (15 - 18.30 Uhr) und 
Sa. 3.6.2023 (9 - 14 Uhr) 
15 FORTBILDUNGSPUNKTE

Terminsystem (online) 
Mi. 28.6.2023 (15 - 18 Uhr)  
5 FORTBILDUNGSPUNKTE

Refresher Praxismanager:in  
(Präsenz) 
Do. 29.6.2023 (9.20 - 17 Uhr) und 
Fr. 30.6.2023 (9.30 - 17 Uhr)  
24 FORTBILDUNGSPUNKTE

Ausbildung Praxismanager:in  
(Präsenz) 
Mo. 28.8.2023 bis Fr. 1.9.2023 
Mo (11 - 17 Uhr),  
Di. Mi. Do. (9 - 17 Uhr),  
Fr. (9 - 14 Uhr) 
30 FORTBILDUNGSPUNKTE

Neue Mitarbeiter:innnen pro- 
fessionell ausbilden und einarbeiten 
(online) 
Mi. 6.9.2023 (14 - 18 Uhr)  
6 FORTBILDUNGSPUNKTE

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet: www.kvhh.de →  
(oben rechts) Menü → Praxis →  
Veranstaltungen
Oder über den QR-Code:

Referentin: Caroline Roos, stellv. KV-Vorstandsvorsitzende

Mi, 28.6.2023 (18 Uhr)  
Ort: Ärztehaus, Humboldtstraße 56 (GG, Säle 5 + 6) 
22083 Hamburg
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Für Praxisinhaber und Mitarbeiter

Auf Datenschutzprüfungen gut 
vorbereitet sein; alle Dokumente 
auf dem neuesten Stand; sicher vor 
kostenpflichtigen Abmahnungen; 
auskunftssicher in Bezug auf die 
Patientenrechte; neue Arbeits- und 
Praxishilfen problemlos anwenden. 
Referentin: Dr. Rita Trettin, zertifizier-
te Datenschutzbeauftragte
Fr. 9.6.2023 (14.30 - 17 Uhr)
Fr. 10.11.2023 (14.30 - 17 Uhr)

4 FORTBILDUNGSPUNKTE
Teilnahmegebühr:  
€ 69 pro Teilnehmer / € 179 pro Praxis  
bei bis zu drei Teilnehmern

Ort: Ärztehaus (GG, Säle 5 + 6)  
Humboldtstraße 56 
22083 Hamburg
Ansprechpartnerin: Dr. Rita Trettin,  
praxis@neurologiewinterhude.de
www.neurologiewinterhude.de oder: 
www.datenschutz. 
neurologiewinterhude.de
Bitte nutzen Sie ausschließlich das 
aktuelle Anmeldeformular, das Sie 
per E-Mail anfordern können 

WI NTERH U DER 
QUALITÄTSZI RKEL

Cerebrale Anfälle 
Differentialdiagnostische und  
pharmakotherapeutische Aspekte – 
Sinn und Unsinn von Medikamenten-
umstellung

Mi. 21.6.2023 (18 Uhr)
7 FORTBILDUNGSPUNKTE

Peripher vestibulärer Schwindel vs. 
zentraler Schwindel 
Symptomatik – Differentialdiagnostik 
und -therapie

Mi. 30.8.2023 (18 Uhr)
7 FORTBILDUNGSPUNKTE

Betriebliches Gesundheits- 
management 
Gesunde und motivierte Mitarbeiter in 
gesunden Betrieben

Mi. 15.11.2023 (18 Uhr)
7 FORTBILDUNGSPUNKTE
 

Ort: Ärztehaus  
Humboldtstraße 56  
22083 Hamburg
Ansprechpartnerin: Dr. Rita Trettin  
praxis@neurologiewinterhude.de

DATENSCH UTZ- 
JAH RESSCH U LU NG

U LTRASCHALL-KU RSE 
H ELIOS-KLI N I K U N D  
AK WAN DSB EK

Teil 1 
Grundlagen 
Fr. 12.5.2023 (14 - 18 Uhr) /  
Sa. 13.5.2023 (8 - 13.30 Uhr)
14 FORTBILDUNGSPUNKTE 
Ort: Helios Mariahilf Klinik HH  

Teil 2 
Leber, Gallenblase, Gallengang 
Fr. 23.6.2023 (14 - 18 Uhr) /  
Sa. 24.6.2023 (8 - 13.30 Uhr)
14 FORTBILDUNGSPUNKTE 
Ort: Asklepios Klinik Wandsbek

Teil 3 
Nieren, Harnwege, Darm 
Fr. 15.9.2023 (14 - 18 Uhr) /  
Sa. 16.9.2023 (8 - 13.30 Uhr)
14 FORTBILDUNGSPUNKTE 
Ort: Helios Mariahilf Klinik HH

Teil 4 
Milz, Pankreas, Schilddrüse 
Fr. 17.11.2023 (14 - 18 Uhr) /  
Sa. 18.11.2023 (8 - 13.30 Uhr)
14 FORTBILDUNGSPUNKTE 
Ort: Asklepios Klinik Wandsbek

Teilnahmegebühr: pro Kurs € 178 
bei Buchung aller vier Kurse € 592
Weitere Informationen und  
Anmeldung:  
https://sonoboomer.com/
Ansprechpartner:  
Dr. med. Thomas Leineweber 
Helios Mariahilf Klinik Hamburg 
Chefarzt Gastroenterologie/ 
Innere Medizin 
Tel: 040 / 79006-426 
thomas.leineweber@sonoboomer.comDas neue Fortbildungsprogrammheft für 

Medizinische Fachangestellte ist da.

Es beinhaltet viele spannende Kurse und Vortragsveranstaltungen, 
die in der zweiten Jahreshälfte 2023 stattfinden. 

Sie finden es auf der Homepage der Ärztekammer Hamburg:
www.aerztekammer-hamburg.org/fortbildung_mfa.html

Medizinische Fachangestellte: Planen Sie Ihre Fortbildungen für 2023!

FORTBI LDUNGSAKADEM I E DER ÄRZTEKAMM ER

Fortbildungen für Ärztinnen und Ärzte 
Aktuelle Infos: www.aerztekammer-hamburg.org/akademieveranstaltungen.html

 



Kurze Info gefällig?
Was auch immer Sie vorhaben und welche Frage Sie auch haben mögen – unser Team vom Mitgliederservice 

ist für Sie da!  Von A wie Abrechnung über T wie Terminservicestelle bis Z wie Zulassung – 
bei all Ihren Fragen stehen wir gern zur Seite.

Mitgliederservice (ehemals Infocenter) - Wir begleiten Sie durch das KV-System.

040 22 802 802
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf  www.kvhh.de. Wir rufen Sie gern zurück!


